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In den Nachtstunden zum 2. Juni 2013 be-
gann sich die Hochwasserlage im Flöhaer
Stadtgebiet in extrem kurzer Zeit zu ver-
schärfen. Noch Stunden zuvor schien sich
ein stabiler Wert um die Hochwasserwarn-
stufe 2 einzustellen.
Innerhalb von weniger als zwei Stunden er-
reichte die Pegelmessstelle an der Flöha
einen Wert oberhalb der Hochwasserwarn-
stufe 4. 
Bereits seit Mitternacht waren die Feuer-
wache und die Stadtverwaltung besetzt,
um die Lage zu kontrollieren. Ab 04.00 Uhr
entschied die Einsatzleitung, mit mehrfa-
chen Lautsprecherdurchsagen und Sire-
nenalarmierungen die Bevölkerung im
Stadtgebiet auf die dramatische Lage auf-
merksam zu machen. 
In besonders gefährdeten Gebieten, so
zum Beispiel im Bereich „Am Anger“, gin-
gen die Einsatzkräfte von Haus zu Haus,
um die Bewohner zu informieren.
Zudem wurde auf der Internetseite der
Stadt in kürzester Zeit ein Live-Ticker ein-
gestellt, der ständig über die aktuelle Lage
in der Stadt informierte. 
Besonders dramatisch entwickelte sich die
Situation in den Bereichen Auenstadion,
„Am Anger“, an der Lessingstraße gegenü-
ber dem Berufsschulzentrum und in Falke-
nau an der Dorfstraße. 

Mit schwerer Technik sicherte die freiwillige
Feuerwehr den Damm am Auenstadion mit
zahllosen Sandsäcken. Ebenso wurde
dank zahlreicher freiwilliger Helfer die
Schwachstelle an der Flöha in der Les-
singstraße erfolgreich gesichert.
Problematisch war die Lage in den Berei-
chen „Am Anger“ und in Falkenau in der
Dorfstraße/Ecke Ernst-Thälmann-Straße.
Hier konnten die Wohngebäude nicht vor
den Wassermassen geschützt werden.
Die Stabsstelle des Landkreises löste ge-
gen 13.00 Uhr für die Stadt Flöha den Kat-
astrophenalarm aus.
Die Blicke der Einsatzkräfte galten in den
kommenden Minuten den neuen Hoch-
wasserschutzanlagen entlang der Zscho-
pau. Nur wenige Zentimeter unterhalb der
erst kürzlich errichteten Ufermauer schoss
die Zschopau durch die Stadt.
In den Nachmittagsstunden verschärfte
sich die Hochwasserlage weiter, so dass
gegen 18.00 Uhr in der Grund- und Mittel-
schule Notunterkünfte bereitgestellt wur-
den. Um 19.00 Uhr teilte die Stadtverwal-
tung mit, dass sich die Stadt auf ein weite-
res Jahrhunderthochwasser vorbereitet
und die Einwohner wurden gebeten, ent-
sprechend vorzusorgen.
Gegen 21.00 Uhr erreichten die beiden
Flüsse Flöha mit 3,95 Metern und Zscho-

Zweites Jahrhunderthochwasser in 11 Jahren

pau mit 2,55 Metern ihren Höchststand.
Erst gegen 22.00 Uhr gab es ein erstes
verhaltenes Aufatmen, nachdem Pegel-
stände eine leicht fallende Tendenz anzeig-
ten. Bis in die Morgenstunden des 3. Juni
galt dennoch banges Warten. 

Mit dem Nachlassen der Niederschläge
sanken in den nächsten Stunden auch die
Flusspegel weiter kontinuierlich. Am Vor-
mittag des 4. Juni wurde durch die Land-
kreisverwaltung der Katastrophenalarm
wieder aufgehoben. Aber auch in den Fol-
getagen mussten zahlreiche Wohngebäu-
de und Einrichtungen mit steigendem
Grundwasser kämpfen. Noch bis zum En-
de der Woche blieben fast alle Schulen
und Einrichtungen der Stadt geschlossen.
Rückblickend muss man sagen, dass Flö-
ha nur um Haaresbreite einer erneuten
Flutkatastrophe entgangen war. Die in den
vergangenen Jahren errichteten Hochwas-
serschutzanlagen haben sich nicht nur be-
währt, sondern sie haben Flöha sicher vor
einer Überflutung geschützt.

Auch in diesen bedrohlichen Stunden hat
sich gezeigt, dass das Zusammenspiel
von Feuerwehr, THW und den anderen
Einsatzkräften sehr gut koordiniert war und
an allen Stellen eine effektive Arbeit gelei-
stet wurde.
Ein gutes Gefühl, zu wissen, dass auch
diesmal wieder zahlreiche freiwillige Helfer
vor Ort waren, um Schaden von der Stadt
abzuwehren. 
Ein großes Dankeschön also an alle fleißi-
gen Hände, die uns bei der Sicherung der
Deichanlagen, bei der Versorgung der Hel-
fer (wie die EDEKA-Kaufhalle) oder der Be-
seitigung der Wasserschäden in den Ein-
richtungen geholfen haben

Ein herzliches Dankeschön auch an alle,
die uns mit ihren Spenden bei der Bewälti-
gung der Flutschäden unterstützt haben.
Auch wenn die Schäden weitaus geringer
ausfielen, als zum großen Hochwasser
2002, so hat uns auch dieses Ereignis wie-
der vor Augen geführt, wie verletzlich wir
sind und dass es einen einhundertprozen-
tigen Schutz nicht geben wird. Dennoch
werden wir auch weiterhin alle Anstren-
gungen unternehmen, uns vor diesen Na-
turgewalten, entsprechend unseren Mög-
lichkeiten, zu schützen. (rs.) �

Menschenleere Straßen und banges Warten in Flöha. Werden die neuen Hochwasserschutzanla-
gen vor der Flut schützen? Foto: A. Stefan

Die Stadt Flöha entging in den ersten Junitagen nur ganz knapp einer erneuten Hochwasserkatastrophe
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG NR. 07/2013
Der STADTVERWALTUNG FLÖHA

I. Allgemeine Regelungen

§ 1
Geltungsbereich

Diese Polizeiverordnung gilt im gesamten Gebiet der Stadt Flö-
ha mit ihrem Ortsteil Falkenau.

§ 2
Begriffsbestimmung

(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Polizeiverordnung sind
Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr ge-
widmet sind oder auf denen ein tatsächlicher öffentlicher
Verkehr stattfindet.

(2) Gehwege sind die dem öffentlichen Fußgängerverkehr ge-
widmeten oder ihm tatsächlich zur Verfügung stehenden
Flächen ohne Rücksicht auf ihren Ausbauzustand. 

(3) Grün- und Erholungsanlagen sind allgemein zugängliche,
insbesondere gärtnerisch gestaltete Anlagen, die der Erho-
lung der Bevölkerung oder der Gestaltung des Orts- und
Landschaftsbildes dienen. Dazu gehören auch Rasenflä-
chen, begrünte Randstreifen, Verkehrsgrünanlagen, allge-
mein zugängliche Kinderspielplätze, Bolzplätze, Parkanla-
gen, Uferböschungen und Deichanlagen.

(4) Gewässer im Sinne dieser Polizeiverordnung sind Wasser-
läufe, Gräben und Teiche.

(5) Ortspolizeibehörde nach § 64 des Polizeigesetzes des Frei-
staates Sachsen ist die Stadt Flöha.

II. Schutz gegen Lärmbelästigung

§ 3
Schutz der Nachtruhe

(1) Die Nachtzeit umfasst die Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr.
In dieser Zeit sind alle Handlungen, die geeignet sind die
Nachtruhe mehr als nach den Umständen unvermeidbar zu
stören, zu unterlassen.

(2) Die Vorschriften des Sächsischen Sonn- und Feiertagsge-
setzes sowie des Bundesimmissionsschutzgesetzes und
der dazu erlassenen Verordnungen bleiben hiervon unbe-
rührt.

§ 4
Benutzung von akustischen Geräten

und Musikinstrumenten

(1) Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher, Tonwiederga-
begeräte, Musikinstrumente sowie andere mechanische

Polizeiverordnung
der Großen Kreisstadt Flöha zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung vom 25. April 2013

Auf der Grundlage der §§ 9 und 14 des Polizeigesetzes des Freistaates Sachsen (SächsPolG) i.d.F. der Bekanntmachung vom
13. August 1999 (SächsGVBl. S. 466) zuletzt geändert durch Artikel 20 und 20a des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl.
S. 130, 141) gültig ab 01.01.2013 wird durch Beschluss Nr. 294/42/2013 des Stadtrates der Großen Kreisstadt Flöha in seiner

Sitzung am 30. Mai 2013 folgende Polizeiverordnung erlassen:

Inhaltsverzeichnis:
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oder elektroakustische Geräte zur Lauterzeugung dürfen
nur so benutzt werden, dass andere nicht unzumutbar be-
lästigt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Geräte und
Musikinstrumente bei offenen Fenstern, offenen Türen, auf
Balkonen, im Freien oder in Kraftfahrzeugen betrieben oder
gespielt werden.

(2) Abs. 1 gilt nicht:
a) bei Umzügen, Kundgebungen, Märkten und Messen im

Freien und bei Veranstaltungen, die einem herkömm-
lichen Brauch entsprechen,

b) für amtlich genehmigte Durchsagen.
(3) Die Vorschriften des Sächsischen Sonn- und Feiertagsge-

setzes sowie des Bundesimmissionsschutzgesetzes und
der dazu erlassenen Verordnungen bleiben hiervon unbe-
rührt.

§ 5
Lärm aus Gaststätten und Veranstaltungsräumen

(1) Aus Gaststätten und Veranstaltungs- sowie Versammlungs-
räumen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Gebie-
te oder in der Nähe von Wohngebäuden darf kein Lärm
nach außen dringen, durch den andere unzumutbar belä-
stigt werden. Fenster und Türen sind erforderlichenfalls ge-
schlossen zu halten.

(2) Bei Außenwirtschaften ist der Betrieb spätestens 23.00 Uhr
zu beenden. Ausnahmen für besondere Veranstaltungen
sind im Einzelfall genehmigungspflichtig. Die Genehmigung
kann mit Auflagen versehen werden.

(3) Die Vorschriften des Sächsischen Sonn- und Feiertagsge-
setzes, des Gaststättengesetzes, der Sächsischen Gast-
stättenverordnung, des Versammlungsgesetzes, der Säch-
sischen Bauordnung sowie des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes und der dazu erlassenen Verordnungen bleiben
hiervon unberührt.

§ 6
Benutzung von Sport- und Spielstätten

(1) Öffentlich zugängige Sport- und Kinderspielplätze, die we-
niger als 50 m von der Wohnbebauung entfernt sind, dürfen
in der Zeit von 21.00 Uhr bis 07.00 Uhr nicht benutzt wer-
den. Der Aufenthalt ist in den genannten Zeiten nur zuläs-
sig, wenn keine Lärmbelästigung davon ausgeht.

(2) Die Vorschriften des Sächsischen Sonn- und Feiertagsge-
setzes, der Sächsischen Bauordnung sowie des Bundes-
immissionsschutzgesetzes und der dazu erlassenen Ver-
ordnungen bleiben hiervon unberührt.

§ 7
Haus- und Gartenarbeiten

(1) Haus- und Gartenarbeiten, die die Ruhe anderer erheblich
stören, dürfen werktags in der Zeit von 21.00 Uhr bis 07.00
Uhr nicht ausgeführt werden. An Sonn- und Feiertagen sind
lärmverursachende Haus- und Gartenarbeiten, die die Ru-
he anderer stören, grundsätzlich verboten.

(2) Zu den Haus- und Gartenarbeiten gehören insbesondere:

• Betrieb von motorbetriebenen Bodenbearbeitungsgerä-
ten und Rasenmähern,

• Motorsensen mit Verbrennungsmotoren,
• das Hämmern,
• das Sägen,
• das Bohren,
• das Holzspalten,

• das Ausklopfen von Teppichen, Matratzen und ähnli-
chem.

(3) Die Absätze 1 und 2 des § 7 dieser Verordnung gelten nicht
für landwirtschaftliche Arbeiten, für Tätigkeiten zur Durch-
setzung der Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung
und in speziellen Not- und Havariefällen.

(4) Die Vorschriften des Sächsischen Sonn- und Feiertagsge-
setzes sowie des Bundesimmissionsschutzes und der dazu
erlassenen 32. BimSchV-Geräte-und Maschinenlärm-
schutzverordnung bleiben hiervon unberührt.

§ 8
Benutzung von Wertstoffcontainern 

und sonstigen Abfallbehältern

(1) Das Einwerfen von Glas in die dafür vorgesehenen Alt-
glassammelbehälter ist an Werktagen in der Zeit von
21:00 Uhr bis 7:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen nicht
gestattet.

(2) Es ist untersagt, Abfälle, Wertstoffe oder andere Gegen-
stände auf oder neben die Wertstoffcontainer zu stellen.

(3) Es ist nicht gestattet, Abfälle oder Wertstoffe aus Gewerbe-
betrieben in die zur allgemeinen Benutzung aufgestellten
Behälter für Haushaltabfälle einzubringen. 

(4) Die Vorschriften des Sächsischen Sonn- und Feiertagsge-
setzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes und der da-
zu erlassenen Verordnungen, des Kreislaufwirtschaft- und
Abfallgesetzes sowie des Ersten Gesetzes zur Abfallwirt-
schaft und zum Bodenschutz im Freistaat Sachsen bleiben
unberührt.

§ 9
Lärm durch Tiere

Tiere, insbesondere Hunde, sind so zu halten, dass niemand
durch anhaltende tierische Laute mehr als nach den Um-
ständen unvermeidbar gestört wird.

§ 10
Lärm durch Fahrzeuge

In Wohngebieten oder in der Nähe von Wohngebäuden ist es
auch außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen nach § 2  ver-
boten:
a) Kraftfahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen,
b) mit den an Fahrzeugen vorhandenen Vorrichtungen unnöti-

ge Schallzeichen abzugeben.

III. Ordnung und Sauberkeit

§ 11
Abspritzen und Waschen von Fahrzeugen

(1) Das Waschen und Abspritzen von Fahrzeugen auf öffent-
lichen Straßen und Plätzen ist untersagt.

(2) Motorraum- und/oder Unterbodenwäsche darf nur auf da-
für vorgesehenen versiegelten und mit Ölabscheidern ver-
sehenen Waschplätzen erfolgen.

§ 12
Öffentliche Brunnen

Öffentliche Brunnen dürfen nur entsprechend ihrer Zweckbe-
stimmung benutzt werden. Es ist verboten sie zu be-
schmutzen oder das Wasser zu verunreinigen.
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§ 13
Abfallentsorgung

(1) Werden Speisen und Getränke zum Verzehr an Ort und
Stelle verabreicht, so sind für Speisereste, Verpackungen
und andere Abfälle geeignete Behältnisse bereitzustellen.

(2) Auf öffentlichen Flächen nach § 2 dürfen Kleinabfälle wie
Zigarettenreste, Papier, Dosen, Schachteln, Flaschen und
ähnliche Gegenstände nicht weggeworfen werden. Abfall-
rechtliche Bestimmungen nach Bundes- und Landesrecht
bleiben unberührt. 

§ 14
Belästigung durch Ausdünstungen u.ä.

(1) Übelriechende Gegenstände und Stoffe dürfen in der Nähe
von Wohngebäuden nicht gelagert, verarbeitet oder beför-
dert werden, wenn Dritte dadurch in ihrer Gesundheit ge-
schädigt oder erheblich belästigt werden.

(2) Die Vorschriften nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
und dem Ersten Gesetz zur Abfallwirtschaft und zum Bo-
denschutz im Freistaat Sachsen bleiben unberührt.

§ 15
Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften, Bemalen

(1) An öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Grün- und
Erholungsanlagen oder den zu ihnen gehörenden Einrich-
tungen ist ohne Erlaubnis der Ortspolizeibehörde untersagt,
a) außerhalb von zugelassenen Plakatträgern (Plakatsäu-

len, Anschlagtafeln usw.) zu plakatieren,
b) andere als dafür zugelassene Flächen zu beschriften

oder zu bemalen. 
Dies gilt auch für bauliche oder sonstige Anlagen, die von
öffentlichen Straßen oder Grün- und Erholungsanlagen ein-
sehbar sind.

(2) Die Erlaubnis nach Abs. 1 ist zu erteilen, wenn öffentliche Be-
lange nicht entgegenstehen, insbesondere eine Verunstaltung
des Orts- und Straßenbildes nicht zu befürchten ist.

(3) Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften oder Bemalen ist auf
Kosten des Verursachers zu entfernen.

(4) Die Vorschriften der Sächsischen Bauordnung, der Stra-
ßenverkehrsordnung, des Straßengesetzes für den Frei-
staat Sachsen i.V.m. der Sondernutzungssatzung der Stadt
Flöha, sowie die Rechte Privater an ihrem Eigentum bleiben
von diesen Regelungen unberührt.

§ 16
Aufstellung von Wohnwagen und Zelten

Wohnwagen und Zelte dürfen außerhalb baurechtlich geneh-
migter Campingplätze zum Aufenthalt von Menschen nicht auf-
gestellt werden, wenn nicht die erforderlichen sanitären Einrich-
tungen zur Verfügung stehen. Grundstücksbesitzern ist es
untersagt, ihre Grundstücke dafür zur Verfügung zu stellen oder
Verstöße gegen Satz 1 zu dulden.

§ 17
Ambulanter Handel

(1) Das Feilbieten von Waren und Dienstleistungen, sowie das
Aufstellen von Verkaufsständen - und Tischen, ist auf öf-
fentlichen Flächen nach § 2 grundsätzlich untersagt. 

(2) Ausgenommen vom Verbot aus Abs. 1 sind die festgeleg-
ten Marktplätze und fahrende Händler, soweit keine Inan-
spruchnahme über den Gemeingebrauch hinaus entsteht.

(3) Frischemärkte sind nur an den ausgewiesenen Markttagen
unter der Bedingung der rechtzeitigen Anmeldung bei dem
zuständigen Marktleiter zulässig. Rechtsanspruch auf die
Zuweisung von Verkaufsflächen besteht jedoch nicht.

(4) Die Bestimmungen der Gewerbeordnung, des Gaststätten-
gesetzes und des Sächsischen Straßengesetzes bleiben
unberührt.

§ 18
Abbrennen offener Feuer

(1) Für das Abbrennen von offenen Feuern bis zu einer Größe
von 1 m² Grundfläche oder bis zu einer Stapelhöhe des
Holzes von 1 m ist eine Anzeige bei der Ortspolizeibehörde,
mindestens eine Woche vor dem beabsichtigten Abbrenn-
termin, erforderlich. Die Behörde informiert die zuständige
Freiwillige Feuerwehr und die Rettungsleitstelle Freiberg
über Ort, Zeitraum und Verantwortlichen eines jeden ange-
zeigten offenen Feuers.

(2) Das Abbrennen von offenen Feuern ab einer Größe von 1
m² Grundfläche oder ab einer Stapelhöhe des Holzes von
über 1 m bedarf der vorherigen Genehmigung und Abnah-
me der Ortspolizeibehörde.
Der Antrag ist spätestens zwei Wochen vor dem beabsich-
tigten Abbrenntermin zu stellen.

(3) Keiner Anzeige oder Genehmigung bedürfen offene Feuer
mit trockenem unbehandeltem Holz in befestigten Feuer-
stätten, wobei das Feuer vom Erdboden getrennt sein muss
(z.B. Gartenkamine, Aztekenöfen, im Handel erhältliche
Feuerschalen oder Feuerkörbe) oder mit handelsüblichen
Grillmaterialien in handelsüblichen Koch- oder Grillgeräten.

(4) Feuer nach Abs. 1–3 sind so abzubrennen, dass hierbei kei-
ne unzumutbare Belästigung Dritter durch Rauch oder Ge-
rüche entsteht.

(5) Das Abbrennen ist zu untersagen oder kann mit Auflagen
verbunden werden, wenn Umstände bestehen, die ein ge-
fahrloses Abbrennen nicht ermöglichen. Solche Umstände
können z.B. extreme Trockenheit, starker Wind, die un-
mittelbare Nähe des Waldes, die unmittelbare Nähe eines
Lagers mit feuergefährlichen Stoffen usw. sein.

(6) Die Vorschriften des Kreislaufwirtschaft- und Abfallgeset-
zes, des Ersten Gesetzes zur Abfallwirtschaft und zum Bo-
denschutz, der Verordnung der Sächsischen Staatsregie-
rung über die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen, des
Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen, des Bundesim-
missionsschutzgesetzes und der dazu erlassenen Verord-
nungen sowie der Verordnung der Sächsischen Staatsre-
gierung und des Sächsischen Staatsministeriums für Um-
welt und Landesentwicklung zur Verhinderung schädlicher
Umwelteinwirkungen bei austauscharmen Wetterlagen
werden von dieser Regelung nicht berührt.

IV. Grün- und Erholungsanlagen

§ 19
Benutzungsvorschriften

In Grün- und Erholungsanlagen ist es untersagt:
1. Beete, Anpflanzungen und sonstige Anlagenflächen außerhalb

der Wege und Plätze und der besonders freigegebenen und
entsprechend gekennzeichneten Flächen zu betreten,

2. Rasenflächen, Verkehrsgrünanlagen, begrünte Randstrei-
fen u.ä. zu befahren oder Fahrzeuge darauf abzustellen;

3. zu nächtigen oder zu zelten;
4. sich außerhalb der freigegebenen Zeiten aufzuhalten; Weg-

sperren zu beseitigen oder zu verändern oder Einfriedun-
gen und Sperren zu überklettern;
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5. Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen und sonstige Anla-
genteile zu verändern oder aufzugraben und außerhalb zu-
gelassener Feuerstellen Feuer anzumachen;

6. Pflanzen, Laub, Kompost, Erde, Sand oder Steine zu ent-
fernen;

7. Hunde frei umherlaufen zu lassen, auf Kinderspielplätze
und Liegewiesen dürfen Hunde nicht mitgenommen wer-
den;

8. Spielgeräte, Bänke, Schilder, Hinweise, Denkmäler, Einfrie-
dungen und anderen Einrichtungen zu beschriften, zu be-
kleben, zu bemalen, zu beschmutzen oder zu entfernen;

9. Gewässer oder Wasserbecken zu verunreinigen, in ihnen
unerlaubt zu fischen, zu baden oder Boot zu fahren;

10. Zu Reiten, Schieß-, Wurf- oder Schleudergeräte zu benut-
zen sowie außerhalb der dafür besonders bestimmten und
entsprechend gekennzeichneten Stellen Wintersport (Ro-
deln, Skilaufen und Schlittschuhlaufen) zu treiben;

11. Parkwege mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern zu befah-
ren und Fahrzeuge abzustellen; eine weitergehende Nut-
zung der Parkwege hat zu unterbleiben, wenn dadurch an-
dere gefährdet oder erheblich belästigt werden.

V. Tiere

§ 20
Tierhaltung

(1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass Men-
schen, Tiere oder Sachen nicht belästigt oder gefährdet
werden.

(2) Insbesondere Hundehalter haben Sorge zu tragen, dass der
Hund nicht wegen ungenügender Grundstückssicherung
dieses verlassen kann.

(3) Der Tierhalter hat dafür Sorge zu tragen, dass sein Tier
nicht ohne eine hierfür geeignete Aufsichtsperson frei her-
umläuft. Im Sinne dieser Vorschrift geeignet ist jede Person,
der das Tier, insbesondere auf Zuruf, gehorcht und die zum
Führen des Tieres körperlich in der Lage ist.

(4) Hunde müssen auf öffentlichen Straßen und in  Grün- und
Erholungsanlagen entsprechend § 2 dieser Verordnung, so-
weit es sich nicht um ausgewiesene Freiflächen handelt,  an
der Leine geführt werden. Zudem müssen Hunde in größe-
ren Menschenansammlungen einen Maulkorb tragen. Vom
Leinenzwang ausgeschlossen sind folgende Flächen: Fel-
draine, Heide-, Öd- und Brachflächen soweit auf diesen
Flächen nicht aufgrund anderer Vorschriften eine Anlein-
pflicht angeordnet ist.

Ausgewiesene Freiflächen:
Flöha, – Flutwiese der Flöha, am Ortsverbindungsweg Flö-
ha/Falkenau Flstck. Flöha 309/1

OT Falkenau – Teilgelände zwischen Bahnanlage und Süd-
rand entsprechend Anlage 1 und 2 zu PVO

(5) Der Halter von Raubtieren, Gift- oder Riesenschlangen so-
wie anderer Tiere, die ebenso wie diese durch Körperkraft,
Gift oder Verhalten Personen gefährden können, hat der
Ortspolizeibehörde diesen Sachverhalt unverzüglich anzu-
zeigen. 

(6) Abgelegter Tierkot ist unverzüglich vom Tierhalter oder -
führer zu beseitigen.

(7) Die Absätze 3 und 4 gelten nicht für Blindenführhunde.
(8) § 28 der Straßenverkehrsordnung, § 121 des Ordnungswi-

drigkeitengesetzes sowie die Vorschriften des Gesetzes
zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden und
des Tierschutzgesetzes bleiben von dieser Regelung unbe-
rührt.

§ 21
Tierfütterungsverbot

(1) Wildtauben und verwilderte Haustauben dürfen nicht gefüt-
tert werden.

(2) Freilaufende Haustiere, insbesondere freilaufende Katzen,
Wildtiere und verwilderte Haustiere dürfen auf öffentlichen
Straßen, Gehwegen und Plätzen sowie in Grün- und Erho-
lungsanlagen nicht gefüttert werden. Ausnahmen gelten für
eingerichtete und bestätigte zentrale Futterstellen der Tier-
schutzvereine.

VI. Bekämpfung von Ratten

§ 22
Anzeige- und Bekämpfungspflicht

(1) (1) Die Eigentümer von Grundstücken innerhalb geschlos-
sener Ortschaften sind verpflichtet, wenn sie Ratten- und
anderen Ungezieferbefall feststellen, unverzüglich der Orts-
polizeibehörde Anzeige zu erstatten und eine Bekämpfung
nach den Vorschriften dieser Verordnung durchzuführen.
Die Bekämpfungsmaßnahmen sind solange zu wiederho-
len, bis der Befall beseitigt ist.

(2) Wer die tatsächliche Gewalt über die Grundstücke innerhalb
geschlossener Ortschaften ausübt, ist neben dem Eigentümer
für die Rattenbekämpfung verantwortlich. Er ist anstelle des
Eigentümers verantwortlich, wenn er die tatsächliche Gewalt
gegen den Willen des Eigentümers ausübt.

§ 23
Allgemeine Bekämpfungsmaßnahmen

(1) Die Ortspolizeibehörde kann eine allgemeine Rattenbe-
kämpfung durch die nach § 22 Verpflichteten für die ganze
Stadt oder einen Teil des Stadtgebietes anordnen. In der
Anordnung ist der Zeitraum festzulegen, währenddessen
die Rattenbekämpfung durchzuführen ist.

(2) Die Kosten der Bekämpfung haben die nach § 22 Ver-
pflichteten zu tragen.

(3) Auf Antrag können von der Ortspolizeibehörde bei allge-
mein angeordneten Rattenbekämpfungen solche Grund-
stücke von der Bekämpfung ausgenommen werden, auf
denen der Verfügungsberechtigte diese durch sachkundige
Personen nachweislich selbst ausführen lässt.
Die Rattenbekämpfung ist mit wirksamen Mitteln vorzuneh-
men. Insbesondere kann ein sachkundiges Schädlingsbe-
kämpfungsunternehmen beauftragt werden.

(4) Bekämpfungsmittel sind so anzuwenden, dass Menschen,
Haustiere und die Umwelt nicht gefährdet werden. Köder-
mittel dürfen nur verdeckt in Köderstationen ausgelegt wer-
den. Anfallende Tierkadaver und Bekämpfungsmittelreste
sind nach Beendigung der Bekämpfung zu beseitigen.

(5) Während der Anwendung von Bekämpfungsmitteln müs-
sen auffallende Warnzettel auf die Bekämpfung hinweisen.
Die Warnung muss den Namen des Anwenders, das Datum
des Beginns und bei Verwendung von Giftpräparaten, den
Namen des Wirkstoffes, sowie das Gegenmittel bei Vergif-
tungen enthalten.

(6) Schädlingsbekämpfungsunternehmen dürfen das Gift nur
in Gegenwart eines nach § 22 Verpflichteten oder seines
Beauftragten auslegen.

(7) Abfallstoffe, vor allem Küchen- und Futterabfälle, Müll und
Unrat, die einen Rattenbefall begünstigen, sind zu entfer-
nen. Nach Beendigung der Bekämpfung müssen Vorkeh-
rungen, auch baulicher Art, getroffen werden, die einem
Neubefall entgegenwirken.
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§ 24
Duldungspflicht

Wer zur Rattenbekämpfung verpflichtet ist, hat den Beauftrag-
ten der Ortspolizeibehörde zur Feststellung des Rattenbefalls
und zur Überwachung der Rattenbekämpfung das Betreten sei-
ner Grundstücke zu gestatten und auf Verlangen Auskunft zu
erteilen. Bei einer nach § 25 allgemein angeordneten Rattenbe-
kämpfung hat er ferner das Auslegen von Bekämpfungsmitteln
auf seinen Grundstücken zu dulden.

VII. Öffentliche Belästigungen

§ 25
Stadtstreicherei und öffentliche Belästigungen

Auf öffentlichen Straßen im Sinne des § 2 ist es untersagt:
1. zu lagern oder zu nächtigen,
2. aggressiv zu betteln, z. B. durch unmittelbares Einwirken

von Person zu Person, durch in den Weg stellen, wieder-
holtes Ansprechen oder Anfassen,

3. die Notdurft zu verrichten,
4. andere durch Lärm, Aufdringlichkeit, trunkenheits- oder

rauschbedingtes Verhalten zu belästigen oder zu behin-
dern.

VIII. Anbringen von Hausnummern

§ 26
Hausnummern

(1) Die Hauseigentümer haben ihr Gebäude spätestens an
dem Tag, an dem es bezogen wird, mit der von der Stadt
festgesetzten Hausnummer zu versehen.

(2) Die Hausnummern müssen von der Straße aus, in die das
Haus einnummeriert ist, gut lesbar sein. Unleserliche Haus-
nummernschilder sind unverzüglich zu erneuern. Die Haus-
nummern sind in einer Höhe von nicht mehr als 3 m an der
der Straße zugekehrten Seite des Gebäudes unmittelbar
über oder neben dem Gebäudeeingang oder wenn sich der
Gebäudeeingang nicht an der Straßenseite befindet, an der
dem Grundstückseingang nächstgelegenen Gebäudeecke
anzubringen. Bei Gebäuden, die von der Straße zurücklie-
gen, können die Hausnummern am Grundstückseingang
angebracht werden.

(3) Die Ortspolizeibehörde kann im Einzelfall etwas anderes
bestimmen, soweit dies im Interesse der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung geboten ist.

IX. Schlussbestimmungen

§ 27
Ausnahmen

Die Ortspolizeibehörde kann Ausnahmen von Vorschriften die-
ser Polizeiverordnung zulassen:
1. wenn für den Betroffenen eine nicht zumutbare Härte ent-

steht und keine öffentlichen Interessen entgegenstehen;
2. wenn es im öffentlichen Interesse ist.

§ 28
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinn von § 17 Abs. 1 SächsPolG han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig:

1. entgegen § 4 Abs. 1 Rundfunkgeräte, Lautsprecher,
Tonwiedergabegeräte, Musikinstrumente sowie andere
mechanische oder elektro-akustische Geräte zur Lau-
terzeugung so benutzt, dass andere unzumutbar belä-
stigt werden,

2. entgegen § 5 Abs. 1 aus Gaststätten und Versamm-
lungsräumen Lärm nach außen dringen lässt, durch den
andere unzumutbar belästigt werden,

3. entgegen § 5 Abs. 2 den Betrieb bei Außenbewirtschaf-
tung 23:00 Uhr nicht beendet und nicht im Besitz einer
Ausnahmegenehmigung ist bzw. in einer Ausnahmege-
nehmigung enthaltene Auflagen nicht oder nicht voll-
ständig erfüllt.

4. entgegen § 6 Abs. 1 Sport und Spielplätze benutzt,
5. entgegen § 7 Abs. 1 Haus- und Gartenarbeiten durch-

führt,
6. entgegen § 8 Abs. 1 Wertstoffcontainer außerhalb der

vorgegebenen Zeiten benutzt,
7. entgegen § 8 Abs. 2 Ablagerungen auf oder neben

Wertstoffcontainern vornimmt,
8. entgegen § 8 Abs. 3 Abfälle oder Wertstoffe aus Ge-

werbebetrieben in Abfallbehälter für die allgemeine Be-
nutzung einbringt,

9. entgegen § 9 Tiere so hält, dass andere durch tierische
Laute vermeidbar belästigt werden,

10. entgegen § 10 unnötigen Lärm durch Fahrzeuge verur-
sacht,

11. entgegen § 11 Abs. 1 Fahrzeuge auf öffentlichen Stra-
ßen abspritzt oder wäscht, bzw. verbotene Handlungen
gemäß Abs. 2 durchführt,

12. entgegen § 12 öffentliche Brunnen entgegen ihrer
Zweckbestimmung benutzt, sie beschmutzt oder das
Wasser verunreinigt,

13. entgegen § 13 Abs. 1 geeignete Behälter für Speisere-
ste und Abfälle nicht bereithält,

14. entgegen § 13 Abs. 2 Kleinabfälle auf öffentliche Flä-
chen gemäß § 2 wegwirft,

15. entgegen § 14 Abs. 1 übelriechende Gegenstände und
Stoffe lagert, verarbeitet oder befördert,

16. entgegen § 15 Abs. 1 plakatiert oder nicht dafür zuge-
lassene Flächen beschriftet oder bemalt,

17. entgegen § 16 Zelte oder Wohnwagen außerhalb von
baurechtlich genehmigten Campingplätzen aufstellt
oder als Grundstückseigentümer deren Aufstellung er-
laubt oder duldet,

18. entgegen § 17 Abs. 1 Waren und Dienstleistungen auf
öffentlichen Flächen nach § 2 feilbietet,

19. entgegen § 18 Abs. 1 ein Feuer abbrennt, ohne dies an-
gezeigt zu haben,

20. entgegen § 18 Abs. 2 ein Feuer ohne Genehmigung ab-
brennt, 

21. entgegen § 18 Abs. 4 andere durch das Abbrennen ei-
nes Feuers unzumutbar belästigt,

22. Beete, Anpflanzungen, Rasenflächen und sonstige An-
lagenflächen entgegen § 19 Nr. 1 betritt,

23. entgegen § 19 Nr. 2 Grünflächen befährt oder Fahrzeu-
ge darauf abstellt,

24. entgegen § 19 Nr. 3 in den Grün- und Erholungsflächen
nächtigt, oder zeltet,

25. entgegen § 19 Nr. 4 außerhalb der freigegebenen Zeiten
sich in nicht dauernd geöffneten Anlagen oder Anlagen-
teilen aufhält, Wegesperren beseitigt oder verändert
oder Einfriedungen und Sperren überklettert,
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26.Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen oder sonstige An-
lagenteile nach § 19 Nr. 6 verändert oder aufgräbt oder
außerhalb zugelassener Feuerstellen Feuer macht,

27. Pflanzen, Gras, Laub, Kompost, Erde, Sand oder Steine
entgegen § 19 Nr. 7 entfernt,

28. entgegen § 19 Nr. 8 Hunde frei umherlaufen lässt oder
Hunde auf Kinderspielplätze und Liegewiesen mit-
nimmt,

29. Spielgeräte, Bänke, Schilder, Hinweise, Denkmäler, Ein-
friedungen und andere Einrichtungen entgegen § 19 Nr.
9 beschriftet, beklebt, bemalt, beschmutzt oder ent-
fernt,

30. entgegen § 19 Nr. 10 Gewässer oder Wasserbecken
verunreinigt, unerlaubt darin fischt, badet oder Boot
fährt,

31. entgegen § 19 Nr. 11 reitet, Schieß-, Wurf- oder Schleu-
dergeräte benutzt sowie außerhalb der dafür bestimm-
ten oder entsprechend gekennzeichneten Stellen Win-
tersport (Rodeln, Skilaufen oder Schlittschuhlaufen) be-
treibt, 

32. Parkwege mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern entge-
gen § 19 Nr. 12 befährt oder Fahrzeuge abstellt oder
Parkwege anderweitig benutzt, wodurch andere gefähr-
det oder erheblich belästigt werden,

33. entgegen § 20 Abs. 1 Tiere so hält oder beaufsichtigt,
dass andere gefährdet werden,

34. entgegen § 20 Abs. 2 sein Grundstück nicht so sichert,
dass Tiere es nicht verlassen können,

35. entgegen § 20 Abs. 3 Hunde ohne geeignete Aufsichts-
person frei umherlaufen lässt;

36. entgegen § 20 Abs. 4 Hunde nicht anleint oder keinen
Maulkorb anlegt,

37. entgegen § 20 Abs. 5 das Halten gefährlicher Tiere der
Ortspolizeibehörde nicht unverzüglich anzeigt,

38. entgegen § 20 Abs. 6 als Halter oder Führer eines Hun-
des verbotswidrig abgelegten Hundekot nicht unver-
züglich beseitigt,

39. Tauben entgegen § 21 Abs. 1 füttert,
40. freilaufende Haustiere, insbesondere freilaufende Kat-

zen entgegen § 21 Abs. 2 füttert,
41. entgegen § 22 Abs. 1 oder Abs. 2 als Verpflichtender

festgestellten Rattenbefall nicht unverzüglich der Orts-
polizeibehörde anzeigt oder keine Rattenbekämpfung
nach den Vorschriften dieser Verordnung durchführt
oder die Bekämpfungsmaßnahmen nicht solange
wiederholt, bis der Rattenbefall beseitigt ist,

42. entgegen § 23 Abs. 4 Bekämpfungsmittel falsch an-
wendet, Ködermittel unverdeckt auslegt oder Tierkada-
ver und Bekämpfungsmittelreste nach Beendigung der
Bekämpfung nicht beseitigt,

43. die Warnzettel nach § 23 Abs. 5 unvollständig oder
nicht auffallend anbringt,

44. die in § 23 Abs. 7 vorgeschriebenen Vorkehrungen ge-
gen den Rattenbefall nicht trifft,

45. als Verpflichteter entgegen § 24 den Beauftragten der
Ortspolizeibehörde zur Feststellung des Rattenbefalls
und zur Überwachung der Rattenbekämpfung das Be-
treten seiner Grundstücke nicht gestattet und auf Ver-
langen keine Auskunft erteilt oder bei einer nach § 23
allgemein angeordneten Rattenbekämpfung das Ausle-
gen von Bekämpfungsmitteln auf seinem Grundstück
nicht duldet,

46. entgegen § 25 auf öffentlichen Straßen im Sinne § 2 la-
gert, nächtigt, aggressiv bettelt oder die Notdurft ver-

richtet oder andere durch Lärm, Aufdringlichkeit, Trun-
kenheit oder Rauschzustände belästigt oder behindert,

47. entgegen § 26 Abs. 1 als Hauseigentümer die Gebäude
nicht mit den festgesetzten Hausnummern versieht,

48. unleserliche Hausnummernschilder nicht unverzüglich
erneuert oder Hausnummern nicht entsprechend § 26
Abs. 2 anbringt;

(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 17 Abs. 2 SächsPolG
und § 17 Abs. 1 und 2 des OWiG mit einer Geldbuße von
mindestens 5,00 EUR und höchstens 1.000,00 EUR und bei
fahrlässigen Zuwiderhandlungen mit höchstens 500,00
EUR geahndet werden.

§ 29
Inkrafttreten

(1) Diese Polizeiverordnung tritt am Tage nach ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Polizeiverordnung der Stadt Flöha
vom 24. September 1998 und die Polizeiverordnung der
Gemeinde Falkenau vom 28. März 2001 außer Kraft.

Flöha, 30. Mai 2013

Ortspolizeibehörde

Schlosser
Oberbürgermeister

Hinweis gemäß § 4 Absatz 4 Satz 4 der SächsGemO:
Sollte diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sein,
gilt sie ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen.

Das gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeiten widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten
Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet

hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-

über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhal-
tes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht
worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1
SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Anlage:
Anlage 1 und 2, Übersichtskarten Frei – bzw. Auslaufflächen für
Hunde in Flöha u. OT Falkenau
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Anlage 1 zur PVO, Bereich Flöha
Auslauffläche Hunde, Flutwiese der Flöha, am Ortsverbin-
dungsweg Flöha/Falkenau, Flstck. Flöha 309/1

Anlage 2 zur PVO, OT Falkenau

Auslauffläche Hund, Flstck: Nr. 354/8, Teilstück �

Gemäß § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
in der jeweils gültigen Fassung hat der
Stadtrat von Flöha in seiner Sitzung am
27.06.2013 die folgende 2. Än-derung
der Bekanntmachungssatzung vom
04.04.2002 beschlossen (Beschlussnum-
mer: 301/43/2013).

Artikel 1
Änderungsbestimmungen

(1) § 1 (1) nach Falkenau wird eingefügt:
(Stadtkurier Flöha)

Artikel 2
Inkrafttreten

Die Satzung zur 2. Änderung der Be-
kanntmachungssatzung tritt am Tage
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung
in Kraft.

Flöha, 28.06.2013

Schlosser
Oberbürgermeister

Hinweis gemäß § 4 Absatz 4 Satz 4 der
SächsGemO:
Sollte diese Satzung unter Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften
der SächsGemO zustande gekommen
sein, gilt sie ein Jahr nach ihrer Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zu-
stande gekommen. Das gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht

oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der

Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach
§ 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Ge-
setzwidrigkeiten widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1
SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den

Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder

Formvorschrift gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3
oder 4 geltend gemacht worden, so kann
auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1
SächsGemO genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen.

Flöha, 28.06.2013

Schlosser
Oberbürgermeister �

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG NR. 09/2013 Der STADT-VERWALTUNG FLÖHA

Satzung
zur 2. Änderung der Bekanntmachungssatzung der Stadt Flöha vom 04.04.2002
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Entsprechend dem Sächsischen Melde-
gesetz (SächsMG) in der Fassung vom
04.07.2006  ist es nach § 33 Abs. 1
SächsMG der Meldebehörde gestattet,
Gruppenauskünfte vor Wahlen wie folgt
zu erteilen:

Die Meldebehörde darf Parteien, Wähler-
gruppen und Trägern von Wahlvorschlä-
gen im Zusammenhang mit Wahlen zu
parlamentarischen und kommunalen Ver-
tretungskörperschaften in den sechs der
Wahl vorangehenden Monaten Gruppen-
auskunft aus dem Melderegister über die
in § 32 Abs. 1 Satz 1 SächsMG bezeich-
neten Daten von Gruppen von Wahlbe-
rechtigten erteilen, für deren Zusammen-
setzung das Lebensalter der Betroffenen

bestimmend ist. Der Tag der Geburt darf
dabei nicht mitgeteilt werden. Mitgeteilt
werden dürfen: Name, Vorname unter
Kennzeichnung des Rufnamens, aka-
dem. Grad und Wohnanschrift von Wahl-
berechtigten.
Eine Übermittlung erfolgt nicht, wenn der
Betroffene für eine Justizanstalt, ein
Krankenhaus, Pflegeheim oder eine ähn-
liche Einrichtung im Sinne des § 20 Abs.
1 SächsMG gemeldet ist, eine Aus-
kunftssperre nach § 34 SächsMG be-
steht oder der Betroffene der Auskunfts-
erteilung widersprochen hat bzw. wider-
spricht.
Alle wahlberechtigten Bürger können der
Übermittlung ihrer Daten widersprechen.
Bereits früher eingelegte Widersprüche

vor Wahlen gelten fort, falls sie nicht an
eine bestimmte Wahl gebunden waren.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen bei der

Stadtverwaltung Flöha
Einwohnermeldestelle
Augustusburger Straße 90
09557 Flöha

Flöha, 29.08.2013 bzw. 21.11.2013

Schlosser
Oberbürgermeister �

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG NR. 10/2013
Der STADTVERWALTUNG FLÖHA

Widerspruchsmöglichkeiten bei der Weitergabe von Meldedaten

Die vom Stadtrat von Flöha in der öffent-
lichen Sitzung am 20. Dezember 2012
planfestgestellte 2. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Flöha für
das Gebiet „Waldstraße/ Fritz- Heckert-
Straße“ wurde mit Bescheid der zustän-
digen Verwaltungsbehörde, dem Land-
ratsamt Mittelsachsen, vom 29. Mai
2013, Az: 22.2-5111-088/2013, Regi-
striernummer: 01-Flöha-04/2013 geneh-
migt. Die Erteilung der Genehmigung
wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 BauGB in
der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S.
1509), in der zuletzt geltenden Fassung,
bekannt gemacht.
Die 2. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Flöha für den Bereich
„Waldstraße/ Fritz- Heckert- Straße“
wird mit dieser Bekanntmachung, das
heißt am 17. Juli 2013 wirksam. Maß-
geblich ist die 2. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes im Maßstab 1: 5.000 in
der Fassung vom Mai 2012.
Jedermann kann diesen Plan, seine Be-
gründung einschließlich Umweltbericht in
der Fassung vom Oktober 2012 und die
zusammenfassende Erklärung gemäß § 6
Abs. 5 BauGB in der Fassung vom 25./
28. Februar 2013 in der Stadtverwaltung
Flöha, Bauamt, Zimmer 3.04 während
der Dienststunden einsehen und über

den Inhalt Auskunft verlangen.
Eine beachtliche Verletzung der in § 214
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,
eine unter Berücksichtigung des § 214
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis des Flä-
chennutzungsplanes und des Bebau-
ungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz
2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges sind unbeachtlich,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
dieser Bekanntmachung schriftlich
gegenüber der Stadt Flöha geltend ge-
macht worden sind. Dabei ist der Sach-
verhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, darzulegen (§ 215
Abs. 1 BauGB).
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit
§ 4 Abs. 5 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18.
März 2003 (SächsGVBl. S. 55, 159), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 28. März 2013 (SächsGVBl. S.
158), in der zuletzt geltenden Fassung,
gelten Flächennutzungspläne, die unter
Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der SächsGemO zustande-
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig
zustandegekommen.
Das gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung des Flächennut-

zungsplanes nicht oder fehlerhaft er-
folgt ist,

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der
Sitzungen, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplanes verletzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss
nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1
SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den

Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder

Formvorschrift gegenüber der
Stadt Flöha unter Bezeichnung des
Sachverhalts, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3
oder 4 geltend gemacht worden, so kann
auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1
SächsGemO genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen.

Flöha, 28. Juni 2013

Schlosser
Oberbürgermeister �

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG NR. 08/2013 DER STADT FLÖHA

BEKANNTMACHUNG ÜBER DIE GENEHMIGUNG DER 2. ÄNDERUNG DES 
FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT FLÖHA FÜR DAS GEBIET “WALD-STRASSE/ 

FRITZ-HECKERT-STRASSE“ GEMÄSS § 6 ABS. 5 BAUGESETZBUCH (BAUGB)
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I. Allgemeines

Gemäß § 90 Abs. 1 SächsGemO kann
die Gemeinde bei der Veräußerung von
Eigentumswohnungen und Grundstü-
cken unter sozialen Gesichtspunkten an-
gemessene Nachlässe gewähren.
Die Schaffung und der Erwerb von
Wohneigentum (Eigenheime) im Gemein-
degebiet für bauwillige Familien mit
Kind(ern) ist Ziel der Stadt Flöha.
Um Familien mit Kind(ern) eine reelle
Chance zur Schaffung von Wohneigen-
tum zu geben, können Preisnachlässe
nach Maßgabe dieser Richtlinie gewährt
werden. Bauträger oder gewerbliche
bzw. gewerbeähnliche Käufer von ge-
meindlichen Baugrundstücken erhalten
keine Förderung.

II. Art der Förderung
Die Stadt Flöha veräußert aus ihrem
Grundbesitz geeignete Baugrundstücke
mit einer nach Familiengröße gestaffelten
Preisreduzierung.

III. Begünstigter Personenkreis
Antragsberechtigt sind: Familien mit
mindestens einem im Haushalt lebenden
Kind unter vierzehn Jahren. Ein Kind
wird bei der Haushaltsgröße berücksich-
tigt, wenn seine Geburt sechs Monate
nach der Antragstellung erwartet wird.

IV. Förderfähige Vorhaben
Förderfähig sind Hauptwohnungen in ei-
gengenutzten Eigenheimen.

V. Umfang und Dauer der Förderung
1. Veräußerung Durch die Stadt Flöha
werden bei der Veräußerung von Grund-
stücken folgende Kaufpreis-nachlässe
vom aktuellen Verkehrswert gewährt:für
jedes im Haushalt lebende Kind unter 14
Jahren ein Nachlass von 10 v.H. für Fa-
milien mit schwerbehinderten Kindern für
jedes schwerbehinderte Kind zusätzlich
ein Nachlass von 5 v.H. (als schwerbe-
hindert gilt eine Behinderung von mehr
als 50 v.H.).Die Summe der vorgenannten
Nachlässe darf 60 v.H. nicht überschrei-
ten.

VI. Bauverpflichtung
1. Die Begünstigten verpflichten sich, auf

dem nach Maßgabe dieser Richtlinie
erworbenen Grundstück ein Eigen-
heim zu errichten und dauerhaft zu
beziehen.

2. Mit den Bauarbeiten ist unmittelbar
nach Erteilung der entsprechenden
behördlichen Genehmigungen zu be-
ginnen. Die Begünstigten verpflichten

sich, die Erteilung der Genehmigun-
gen unverzüglich nach Vertrags-
schluss zu beantragen. Das Eigentum
ist innerhalb von vier Jahren nach
Kaufvertragsabschluss bzw. nach Ab-
schluss des Erbbaurechts bezugsfer-
tig zu errichten und zu beziehen.

3. Sollte der Erwerber das Grundstück,
welches er mit einer Förderung gemäß
dieser Richtlinie erworben hat, inner-
halb von 10 Jahren nach Erwerb an ei-
nen Dritten veräußern oder seinen Le-
bensmittelpunkt verlegen, ist der ge-
währte Nachlass zum Kaufpreis zurück-
zuzahlen und innerhalb von 2 Mona-
ten fällig.

4. Werden die Bestimmungen zu 1. und
2. nicht eingehalten, ist der gewährte
Nachlass innerhalb von 2 Monaten an
die Stadt Flöha zurückzuzahlen.5. Des
weiteren unterwirft sich die begünstig-
te Familie einer Selbstnutzungsver-
pflichtung für die Dauer von 10 Jah-
ren. Bei einem Verstoß gegen die
Selbstnutzungsvereinbarung ist die
Differenz zum Verkehrswert in voller
Höhe innerhalb von 2 Monaten zurück-
zuzahlen.Für die Punkte 3. bis 5. gel-
ten für die Berechnung der Zinsen für
verspätete Zahlungen die Bestimmun-
gen der Abgabenordnung.

VII. Verfahren
Die kinderfreundliche Eigenheim- und
Familienförderung ist schriftlich bei dem
Oberbürgermeister der Stadtverwaltung
Flöha zu beantragen. Von den Antrag-
stellern sind zur Entscheidungsfindung
folgende Unterlagen beizubringen und
dem Antrag beizufügen:
1. Formloser Antrag auf Gewährung ei-

ner Förderung im Sinne dieser Richtli-
nie

2. Meldebescheinigung über Haupt-
wohnsitz und Familiengröße

3. ggf. Bescheinigung über das Vorliegen
einer Schwangerschaft

4. ggf. Nachweis der Schwerbeschädi-
gung des Kindes

Förderzusage, Bewilligungsbedingun-
gen und Auszahlungsmodalitäten 
Soweit die Fördervoraussetzungen nach
Prüfung durch die Stadtverwaltung vor-
liegen, erfolgt die Einzelfallentscheidung
und Beschlussfassung im Stadtrat. Bei
Zustimmung durch die Stadträte erhält
der Antragsteller eine Förderzusage in
Form einer durch den Oberbürgermeister
unterzeichneten Mitteilung und Manife-
station im notariellen Kaufvertrag.Im
Rahmen dieser Vereinbarung verpflichten
sich die Antragsteller, 

a) das auf dem geförderten Grundstück
zu errichtende Wohnhaus selbst zu
beziehen mit entsprechender melde-
rechtlicher Erfassung als Hauptwohn-
sitz; spätestens bis zum Ablauf der im
zugrunde liegenden Grundstückskauf-
vertrag genannten Bauverpflichtung
und

b) jeweils den Hauptwohnsitz in Flöha
mindestens zehn Jahre nach Bezug
des auf dem geförderten Grundstück
errichteten Wohnhauses aufrecht zu
erhalten. 

Werden die in a) und b) genannten Vor-
aussetzungen nicht eingehalten, erfolgt
eine Rückforderung in Höhe des Ge-
samtbetrages der gewährten Förderung
(dies ist auch der Fall, wenn einer der An-
tragsteller vor Ablauf der Zehn-Jahres-
frist mit dem oder den geförderten Kin-
dern den Hauptwohnsitz in dem geför-
derten Wohnhaus aufgibt; in diesem Fall
haften die Antragsteller gesamtschuldne-
risch).

VIII. Allgemeine Regelung
Die Gewährung von Nachlässen nach
dieser Richtlinie ist eine freiwillige Lei-
stung der Stadt Flöha, auf die kein
Rechtsanspruch besteht.
Ein bewilligte Nachlass kann widerrufen
und zurückgefordert werden, wenn er
aufgrund falscher Angaben erfolgte oder
schuldhaft Verpflichtungen aus dieser
Richtlinie verletzt wurden. Die Stadt Flö-
ha ist in derartigen Fällen zum Rücktritt
berechtigt. Entstandene Kosten sind al-
lein vom Antragsteller zu tragen.
Andere Wohnungsbaufördermittel des
Bundes oder des Landes bleiben bei die-
sem Verfahren unberücksichtigt. 
Der Förderzeitraum ist zunächst bis zum
31.12.2015 befristet. Am Ende des För-
derzeitraumes entscheidet der Stadtrat
auf der Grundlage eines Sachstandsbe-
richtes des Oberbürgermeisters sowie ei-
ner Empfehlung des Verwaltungsaus-
schusses über eine etwaige Verlänge-
rung der Geltungsdauer.

IX. Wirksamkeit
Diese Richtlinie tritt am 1. Mai 2013 in
Kraft.

Flöha, den 30.04.2013

Schlosser
Oberbürgermeister �

Richtlinie über Preisnachlässe beim Verkauf /Erbbaurechtsbestellung 
kommunaler Grundstücke für den Bau von Familieneigenheimen

– Eigenheimrichtlinie –
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Antrag 
auf Gewährung der kinderfreundlichen Familieneigenheimförderung

gemäß Richtlinie der Stadt Flöha vom.30. 04. 2013
(in Kraft getreten am 01. 05. 2013)

Antragsteller (Ehepaare oder Einzelpersonen):

Name: ___________________________________________________________________________________________________________

Vorname: ________________________________________________________________________________________________________

Gegenwärtiger melderechtlicher Hauptwohnsitz: ______________________________________________________________________

Geburtsdatum: ___________________________________________________________________________________________________

Kind/Kinder der Antragsteller:

Name: ___________________________________________________________________________________________________________

Vorname: ________________________________________________________________________________________________________

Gegenwärtiger melderechtlicher Hauptwohnsitz: ______________________________________________________________________

Geburtsdatum: ___________________________________________________________________________________________________

Grundstückserwerb im Gebiet ______________________ Parzelle Nr.: _____________________

oder Flurstück-Nr. ________________________________ Gemarkung ______________________ Lage: ________________________

Ich/Wir beantrage/n die kinderfreundliche Familieneigenheimförderung der Stadt Flöha und versichere/versichern die Richtigkeit
der gemachten Angaben.

______________________________________ , den   _________________________________
(Ort) (Datum)

______________________________________           __________________________________
(Unterschrift) (Unterschrift)

Anlagen
– Meldebescheinigung über Hauptwohnsitz und Familiengröße (nur erforderlich, wenn noch  kein Hauptwohnsitz in Flöha be-

steht)
– ggf. Bescheinigung über das Vorliegen einer Schwangerschaft 
– ggf. Nachweis der Schwerbeschädigung des Kindes

Beschluss über die Polizeiverordnung
der Großen Kreisstadt Flöha 
Beschluss-Nr.: 294/42/2013
Abstimmungsergebnis: Mit Stimmen-
mehrheit (13 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stim-
men, 5 Enthaltungen)

Beschluss zur Aufhebung des Stadt-
ratsbeschlusses Nr. 189/32/2012 
Beschluss-Nr.: 295/42/2013
Abstimmungsergebnis: Einstimmig

(23 Ja-Stimmen)

Beschluss zum Verkauf des Flurstücks
Nr. 18/1, Gemarkung Plaue
Beschluss-Nr.: 296/42/2013
Abstimmungsergebnis: Einstimmig
(23 Ja-Stimmen)

Beschluss zur Gewährung der Fami-
lieneigenheimförderung für Familie
Mandy Schröder und Reiko Dehrbeck 

Beschluss-Nr.: 297/42/2013
Abstimmungsergebnis: Einstimmig
(23 Ja- Stimmen)

Beschluss zum Grundstücksankauf
der Gewerbebrache „Kraftverkehr“ in
Flöha, Feldstraße 8 
Beschluss-Nr.: 298/42/2013
Abstimmungsergebnis: Mit Stimmen-
mehrheit (8 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stim-
men, 6 Enthaltungen) �

Beschlüsse aus der Stadtratssitzung vom 30. Mai 2013

�
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Viele, die einen nahestehenden Men-
schen, einen Partner, ein Familienmit-
glied, einen Freund verloren haben, füh-
len sich mit ihrer Trauer zerrissen, hilflos
und allein gelassen. Die Umwelt begeg-
net ihnen oft mit ungenügendem Ver-
ständnis. Viele haben das Gefühl, in der
Trauer stecken zu bleiben und nicht mehr
heraus zu kommen.

Im ERINNERUNGSCAFE, das es in Flöha
seit 2012 gibt, möchten wir Betroffenen
gern Raum und Zeit geben, über ihre Er-
fahrungen und Empfindungen zu reden.

Dies kann helfen, Trauer auszuhalten und
z.B. mit Schuldgefühlen und Selbstvor-
würfen besser umgehen zu können.

Es sind alle willkommen, die einen Men-
schen verloren haben, unabhängig von
Konfession und Nationalität. Das Café
wird von Mitarbeitern der Ambulanten
Hospizgruppe Frankenberg begleitet. Sie
wollen ihnen zuhören, sind gesprächsbe-
reit und möchten den Trauernden im
Austausch und Kontakt zur Seite stehen.
Die Treffen finden immer am dritten
Dienstag eines Monats (nächster Treff

16.07.2013) im Haus der Diakonie in Flö-
ha, Bahnhofstr. 8b statt.
Weitere Informationen können sie unter
Telefon 037206/881520, Mobil
0151-52723001 erhalten.
Oder sie kommen einfach dazu, wenn sie
das Bedürfnis haben, dabei zu sein.
Auch Einzelgespräche sind auf Wunsch
bei ihnen zu Hause oder in unseren Räu-
men möglich.

Irene Rabe/Regina Baar
Koordinatorinnen der Ambulanten
Hospizgruppe Frankenberg �

Angebot für Trauernde in Flöha und Umgebung-Erinnerungscafé

„Um die Begleitung von lebensverkür-
zend erkrankten Kindern, Jugendlichen
und deren Familien weiterhin sicher zu
stellen, bildet der ambulante Kinderho-
spizdienst "Schmetterling" des Elternver-
eins krebskranker Kinder e.V. Chemnitz
ehrenamtliche Familienbegleiter aus. 
Diese können die Betroffenen, deren Ge-

schwister und Eltern unterstützen und
entlasten. So gestärkt können die zu be-
treuenden Familien ihre spezielle Le-
benssituation besser bewältigen. Beglei-
tet werden Familien aus der Region
Chemnitz, Mittelsachsen und Glauchau.
Der Einsatz der zukünftigen Familienbe-
gleiter erfolgt wohnortnah.

Der neue Kurs startet Anfang September.
Detaillierte Informationen gibt es beim Am-
bulanten Kinderhospizdienst Schmetterling 
Rudolf-Krahl-Straße 61 a in Chemnitz;
Koordinatorin Frau Jana Hering,
Telefon: 0371/420988 oder Mail:
kinderhospiz@ekk-chemnitz.de; 
www.ekk-chemnitz.de“ �

Ausbildung für ehrenamtliche Familienbegleiter

Am Donnerstag, den 8. August 2013 bie-
tet der Verein „Arbeitsgruppe für Umwelt-
toxikologie e.V.“ wieder die Möglichkeit, in
der Zeit von 12.30 – 13.30 Uhr in Flöha, im
Rathaus, Augustusburger Str. 90, und von
15.00 – 16.00 Uhr in Lichtenau, im Rat-
haus, Auerswalder Hauptstr. 2, Wasser-
und Bodenproben untersuchen zu lassen.
Gegen einen Unkostenbeitrag kann das
Wasser sofort auf den pH-Wert und die
Nitratkonzentration untersucht werden.
Dazu sollten Sie frisch abgefülltes Was-
ser (mind. 500 ml) in einer Mineralwas-
serflasche mitbringen. Auf Wunsch kann

die Probe auch auf verschiedene Einzel-
parameter z.B. Schwermetalle oder auf
Brauchwasser- bzw. Trinkwasserqualität
überprüft werden. 
Weiterhin werden auch Bodenproben für
eine Nährstoffbedarfsermittlung ent-
gegengenommen. Hierzu ist es notwen-
dig, an mehreren Stellen des Gartens Bo-
den auszuheben, so dass insgesamt ca.
500 Gramm der Mischprobe für die
Untersuchung zur Verfügung stehen.

Eine Beratung zu weiteren Umweltpro-
blemen ist möglich. �

Verein bietet Wasser- und Bodenanalysen

Die reife Boygroup MTS alias Frank Sül-
temeyer, Thomas Schmitt sowie Mike
Schafmeier feierte am 29.06.2013 in der
gut gefüllten Aula der Mittelschule Flöha-
Plaue gemeinsam mit dem Publikum das
40. Bühnenjubiläum.
Das kurzweilige Programm, zu dem der
Schulförderverein der Mittelschule Flöha-
Plaue eingeladen hatte, bot für jeden Ge-
schmack etwas. Witze, Limericks, lustige
Zwischentexte und natürlich auch Lieder
wie „Tamara“, „Der letzte Kunde“ oder
„10 böse Autofahrer“ begeisterten die
Gäste. Selbst die „Schlagerfuzzis“ ka-
men mit einer Hommage auf ihre Kosten.
Das Flöhaer Publikum hatte einen Hei-
denspaß, jodelte und sang mit und fühlte
sich vollkommen verstanden bei dem
Song „Travelling with Deutsche Bahn“.

Als kleine Überraschung für die „Ostber-
liner Jungens“ hatte sich der Schulför-
derverein etwas ganz Besonderes ausge-
dacht – eine Torte zur Jubiläumstour.
Sowohl eingefleischte Fans wie auch neu
hinzugekommene erlebten eine geballte
Mischung aus MUT, TATENDRANG und
SCHÖNHEIT – auf alle Fälle war es ma-
kaber, taktlos aber sauber.

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz
herzlich bei Herrn Gerd Dörfler für die
Licht- und Tontechnik bedanken, bei un-
serer Schülerfirma „MegaSnack GmbH“,
bei unserer Jungendrotkreuzleiterin Frau
Heike Grahl sowie bei unserem Hausmei-
ster Herrn Alexander Moser. Ohne die
genannten hätten wir die Veranstaltung
nicht durchführen können. Wir bedanken
uns auch bei den Mädchen und Jungen
der AG Schülerzeitung, die uns immer
hilfreich zur Seite standen, bei unserer
Security sowie bei allen Vereinsmitglie-
dern, die uns vor und während der Ver-
anstaltung geholfen haben.

Marion Rothe
2. Vorsitzende Schulförderverein
Mittelschule Flöha-Plaue �

Berliner Unikate strapazieren Lachmuskeln
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Werbung

Wir gratulieren 
allen Geburtstagskindern 

im Monat Juli 2013
zum 70. Geburtstag

Herrn Klaus Rudolph Frau Christa Mörtl
Frau Christine Kurzenberger Herrn Botho Reimann

Herrn Günter Schulze Frau Rita Wagner

zum 75 Geburtstag
Frau Ursula Höhn Frau Gudrun Biernat
Herrn Klaus Häcker Herrn Klaus Böttcher

Herrn Bernd Sehmisch Herrn Klaus Walther
Frau Annedore Reuther Frau Lisbeth Vogel

Frau Helga Weber Herrn Siegfried Wächtler
Herrn Joachim Saupe

zum 80 Geburtstag
Frau Erika Gläser Herrn Rolf Uhlig
Frau Anita Glaser Herrn Kurt Manfred Naumann

Herrn Siegfried Fischer Frau Margot Slotta

zum 85 Geburtstag
Frau Helga Jentzsch Frau Gerda Oehme
Frau Sigrid Schürmann Frau Gabriele Barthel
Herrn Siegfried Stapf Frau Käte Schellenberger
Frau Alizie Rudolph Herrn Hans Gerhard Ullmann

zum 90 Geburtstag
Frau Elfriede Spindler Frau Charlotte Schulze

zum 91 Geburtstag
Frau Hilde Thies Frau Marianne Walther

Frau Margot Paukert

zum 92 Geburtstag
Frau Erna Klammer Frau Elli Voigt

Frau Elsbeth Seidelmann Frau Johanna Werzner
Herrn Horst Sablotni Marianne Neubert

zum 93 Geburtstag
Frau Luise Rothe Frau Olga Stefan
Frau Rita Welde Frau Charlotte Steiger

zum 98 Geburtstag
Frau Charlotte Büschel

zur Diamantenen Hochzeit
Familie Margarete und Friedrich Wunsch

zur Eisernen Hochzeit
Familie Ruth und Horst Lindner
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635 Jahre Falkenau 1378 – 2013
– Geschichte und Geschichten –

Die Erinnerungen und Erlebnisse seiner
Kindheit schrieb Herbert Schulze in sei-
nem unveröffentlichten Werk „Das Bahn-
wärterhaus“ nieder. Herbert Schulze,
Jahrgang 1911, lebte über viele Jahre
hinweg mit seinen Eltern und Großeltern
in dem Falkenauer Bahnwärterhaus (Am
Südrand) an der Eisenbahnstrecke
Chemnitz – Dresden. In über 198 Seiten
stellt er eindrucksvoll das einfache Leben
der Falkenauer Bevölkerung in Kurzge-
schichten von der Jahrhundertwende bis
zum zweiten Weltkrieg dar.

Das Federnrad

„Ich erinnere mich eines Radfahrers, der
gegen Ende des ersten Weltkrieges in
der kleinen Drahtweberei nahe dem
Bahnhof arbeitete. Zu dieser Zeit waren
von gewöhnlichen Sterblichen keine
Gummibereifungen für Fahrräder mehr
im Handel zu bekommen. Für sie gab es
nur verschiedenartigen Ersatz. Einer war
so eine Art besonders präparierter Pa-
pierstrick, der bald in Fetzen um die Fel-
gen flatterte. Unser Schäfer, Arthur aber
hatte die Felgen seiner Laufräder rundum
mit vertikal dicht aneinanderstehenden
Spiralfedern besetzt, die beim Fahren die
erwünschte Elastizität bieten sollten. Wie
es aber tatsächlich damit bestellt war,
ließ sich denken, wenn man den Arthur
mit seinem Rade rasselnd kommen hör-
te. Eine Klingel brauchte er da nicht. Und
bald war jede der Spiralen in eine andere
Himmelsrichtung verdrückt und verbo-
gen.
Es war ein einmaliges Gefährt, das dem
Ruhme seiner Zeit gerecht wurde und
den Segen des bereits verlorenen kaiser-
lichen Krieges veranschaulichte.“ 

Ballfortgunksen

„Unterm Dach wohnte Frau Hirschs Va-
ter, der alte Schröder, Fritz (heute Ernst-
Thälmann-Str.31). In seinem immer war-
men Stübchen, dessen Decke schräg
verlief wie das Dach darüber, führte er als
Flickschuster Schuhreperaturen aus. Be-
sonders nahm er sich ohne ausdrück-
lichen Auftrag der rechten Schuhspitzen
von uns Jungs an, weil sie durch das
,,Ballfortgunksen“, wie er unsere wilde
Fußballspielerei der Straßenliga nannte,
überdurchschnittlich beansprucht und
abgenutzt wurde. Also gab er diesen
Schuhspitzen eine zweckdienliche Ver-
stärkung, ganz in unserem Sinne.
Aus seinem vollbärtigen, roten Gesicht
blinzelten stets schalkhaft und lustig die
kleinen Äuglein. Besonders lebhaft war
er, wenn er sich am Inhalt eines gewissen
Fläschens, das er hinter dem Latz seiner

blauen Arbeitsschürze zu werwahren
pflegte, gelabt hatte.
Neben dem charakteristischem Duft sei-
ner Schusterwerkstatt zogen mich noch
seine reichen Bestände an spannendem
Lesestoff an. Stoßweise besaß er die Le-
derstrumpfhefte, die die aufregenden
Abenteuer Old Wawerlys und seiner ver-
wegenen Kinder im Wilden Westen Nord-
amerikas schilderten, die sie mit den In-
dianern zu bestehen hatten. Ebenso die
Geschichten Frank Allans, des ,,Rächers
der Enterbten“, die Wildtöter-Hefte, De-
tektivgeschichten über Sherlok Holmes
und andere. War das nicht Grund genug,
den alten Schröder-Opa möglichst oft zu
besuchen, auch wenn ich keine kaputten
Schuhe zu bringen oder instandgesetzte
abzuholen hatte?“

Nicht nur „Ballfortgunksen“ der Straßen-
liga war um 1925 in Falkenau ein belieb-
tes Hobby. Ein ansprechender Fußball
wurde auf dem ersten Sportplatz (Flur-
stück 309a und 310, beim Lehngut)
unterhalb der schwarzen Brücke gespielt
(Foto), aus denen auch später der Ober-
gauliga Spieler Sachsen Helmut Preißler
hervorging. Helmut Preißler ging mit 18
Jahren, 1933 zum CBC und bestritt im
Oktober 1944 dort sein letztes Spiel für
den Chemnitzer Ballclub. Der Sportplatz
an der schwarzen Brücke bestand bis
1934 und danach spielten die Fußballer
am neu errichteten Sportplatz ,, Am Hal-
tepunkt“ ihre Punktspiele aus. 
Sammlung Mike Glöckner     

Schnapsseilzug

„Aus dem Munde eines Freundes meines
Vaters erfuhr ich, daß so um die Jahrhun-
dertwende in der Fabrik, wie man die
Spinnerei (Liebermann) einfach nannte,
auch viel Unfug getrieben wurde. Es gab
da ein paar Originale, die sich gegensei-
tig in ihren Streichen überboten. Natür-
lich mussten sie vor den Aufpassern der
Fabrikherrn sicher sein.
Dabei spielte der Schnaps seine Rolle,
den gleich nebenan Naumanns Ott in sei-
nem Lebensmittelladen mit Fleischerei
(heute Ernst-Thälmann-Str.35 und 35a) in
die mitgebrachten typischen Fläschchen

füllte und verkaufte. Weil die Sauferei von
den ,,Besten“ doch zu arg getrieben wur-
de, schritt man betriebsseitig dagegen
ein, indem man am Fabriktor eine Kon-
trolle organisierte.
Weil aber der Teufel nicht schläft, such-
ten und sannen die Jünger des Königs
Alkohol nach neuen Möglichkeiten, wäh-
rend ihrer langen Arbeitszeit an ihren un-
entbehrlichen Fusel heranzukommen.
Zunächst kamen sie auf einen ganz drei-
sten Dreh. An einem schätzungsweise
fünfzig Meter langen Bindfaden ließen sie
die leeren Schafsäckeln im Untergraben
des Betriebes abwärts schwimmen. Der
Naumann – Ott fischte sie nach Abspra-
che an seinem Grundstück heraus und
füllte sie mit dem begehrten Durststiller.
Danach wurden die Flaschen im Wasser
wieder zur Fabrik hinaufgezogen. Das
war alles ordentlich organisiert und
klappte so lange, bis die Fabrikobrigkeit
davon doch Wind bekam. Der Eitner –
Otto riskierte einen neuen Versuch zur
Umgehung der Prohibition, der auch so
lange Zeit Erfolg hatte. Mit einer leeren
Garnkiste auf dem Handwagen fuhr er
zum Fabriktor hinaus und auf dem Um-
weg an Berger – Bauers Hof vorbei zur
Schnapsdestillerie. Mit den vollen Fla-
schen in der sündhaft zweckentfremde-
ten Kiste passierte er dann einwärts wie-
der das Fabriktor.“

Verfasst von Herbert Schulze(t) und zu-
sammengestellt von Mike Glöckner 
Heimatverein Falkenau/Sa. e.V.

Quellenverzeichnis:
– Herbert Schulze ,,Das Bahnwärter-

haus“, Falkenau 1985
– Gesprächsnotizen mit Lisa Rutschke,

Siegfried Martin, Falkenau und Ralf
Preißler, Chemnitz, 2013

Oh, Falkenau ...

(Vorgetragen zur Eröffnung der 635-Jahr-
feier am 21.06. 2013)
Dem Wunsch Falkenauer und Flöhaer
Gäste folgend, werden die in Form einer
Büttenrede verfassten Verse – sie ent-
sprechen nicht immer den Regeln der
deutschen Verslehre – hier im Stadtkurier
wiedergegeben.  

Oh,  Falkenau – du schöner Ort –
Jetzt biste’ in Flöhe und is’ Geld is’ fort!

Die Schule is’ zu und verrammelt –
Der Hochwasserschutzdamm 

vergammelt!
Und die Straße in Richtung Breitenau –

Is’ schon ab dem alten Rathaus 
zur Sau’!
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An der „173“ steh’ste im Stau –
Das „grüne Männlein“ verhindert

den Brückenbau!

Der Zinsswap hält auch uns 
in den Krallen –

Warum lassen wir uns das überhaupt
gefallen?

Ein Protest würde wohl nichts bringen –
Derweil die woanders 

unser Geld verschlingen!

Oh, Falkenau – du schöner Ort –
Das Positive kommt sofort!

Das größte und schönste 
Hetzdorfer Viadukt –

Seht ihr, wenn ihr nach Osten hin guckt!
Zwei Jahre hat die Bauzeit

bloß gedauert –
1869! Und alles noch
mit der Hand gemauert!

Unser Freibad –
stets ein Zuschusterbetrieb –

Doch wir haben es von Herzen lieb!

Ein Dorfladen wurde erschaffen –
Da kommen sogar die Chem’tzer

zum Gaffen!
Fleischsalat, Radieseln und Brot –

Ham’se im Angebot !
Draußen bleib’m

müssen nur Hunde und Katzen –
Dafür kanns’te mit’m Verkaufspersonal

schwatzen!
Unser Volkshaus – 

jetzt ein optischer Leckerbissen –

Musste’, seit’s existiert, 
drei verschiedene Fahnen hissen.

Im Hochparterre 
tummeln sich rüstige Senioren –

Die hör’n noch gut 
und ham’ überall ihre Ohren.

Und verkorkste Mägen,
vom Mittagessen –

Therapiert nebenan der Arzt
unterdessen! Im ersten Stock 
thront die kommunale Gewalt –
Dienstags – in Menschengestalt!

In Falkenau gibt’s viele schöne Frau’n –
Und die Hunde

pinkeln dir an den Gartenzaun!

Traktoren siehst du – mit Holz beladen –
Und die Äppeln an der „Grünberger“

ham’ Maden.

Die Wildschweine
hält uns der Klaus M. vom Leib –

Und so mancher schläft
mit ‘nem anderen Weib.

Unsere Kirche 
zählt sonntags 50 – 80 Leute –
Das is’ ‘ne ganz schöne Meute!
Doch was mich stets wundert?

Weihnachten sind’s über Dreihundert!

Der TSV spielt Fußball 
und Tennis am Tisch –
Und der Anglerverein 

zieht aus der Flöha den Fisch!
Unser Skiklub 

bringt mit der „Öltheke“ 

großen Nutzen –
Dort kanns’te Jagertee 
und Würsteln verputzen!

Oh, Falkenau – du schöner Ort!
In 610 Jahren 

bist du samt Flöha fort –

Dann kräht nach dir 
kein Hahn mehr und kein Kind –

Weil wir dann…. ausgestorben sind!
Das sagt euch hier (samt seiner Frau) –

Der Dietmar W. – aus Falkenau!

D. Wildner

Festvideo kann ab sofort 
vorbestellt werden

Es wird nun doch ein Festvideo geben.
Kurzfristig sprangen wir ein und erklärten
uns bereit, ein Festvideo zu erstellen.
Das Hochwasser hatte zunächst einiges
durcheinander gebracht. Alle können
mithelfen, damit auch die Endfertigung
des Videos finanziert werden kann, in-
dem das Interesse an einer DVD in einer
Vorbestellliste im Volkshaus oder in der
Bestellannahme Schröder (e-Mail:
schroederbestell@aim.com) bekundet
wird. Das Vorbestellsystem, das wir
sonst lange vor dem Fest auf den Weg
bringen, müssen wir nunmehr im Nach-
gang organisieren.

Ihr Videoteam aus Flöha. �

Auch während seiner 66. Tournee prä-
sentiert der ZIRKUS PROBST, wie jahr-
zehntelang gewohnt, eine Komposition
aus hervorragenden artistischen Leistun-
gen, außerordentlichen Tierdressuren der
Familie Probst und internationa-
ler Clownerie. 
Den Flöhaer Zuschauern wurde
wieder ein Zirkusprogramm der
Oberklasse geboten.
Erstmals waren diesmal auch
Artisten aus Kuba mit auf Tour-
nee. 
Die Truppe Raluy aus Havanna
begeistert diesmal mit unglaub-
lichen Tricks und mittelamerika-
nischer Lebensfreude in mehre-
ren Auftritten u.a. an Bungee-
seilen und der spektakulären
russischen Schaukel. 
Für großen Applaus sorgte Ale-
xandra Probst mit einer neuen
ungewöhnlichen Dressur von
Ponys und Ziegen. Beim Inter-
nationalen Zirkusfestival in Monte

Carlo 2012 feierte sie wiederholt mit ih-
rem Programm einen großen Erfolg.
Natürlich fehlten im Programm auch
diesmal nicht die große sibirische Tiger-
gruppe mit sieben Tigern und die große

Show mit exotischen Tieren, beide prä-
sentiert von Rüdiger Probst. 
Die großen Lachnummern gab es unter
dem Zeltdach von Pom Pom, einem Spit-
zenclown aus Ungarn. 

Auch in dieser Saison ist das
Zirkusunternehmen mit etwa
70 Zirkuswagen sowie 20
Zugmaschinen von März bis
Anfang Dezember auf Tour-
nee und wird in ca. 70 Städ-
ten gastieren. 
Das besonders beliebte und
inzwischen auch erwartete
Highlight für die Besucher
waren die über 100 Tiere, die
in einem solchen Umfang
und Artenreichtum in keiner
anderen deutschen Manege
zu sehen sind.
Der Zirkus Probst zeichnete
sich wiederum durch ständig
neue und brillante Darbietun-
gen aus. Er ist immer wieder
eine Empfehlung wert. �

Zirkus Probst gastierte zwei Tage in Flöha

Die „Stätte guter Zirkuskunst“ machte auch diesmal ihrem Namen alle Ehre

Zirkus Probst bot wieder ein besonderes Zirkuserlebnis. Rüdiger Probst
während seiner atemberaubenden Darbietung mit sibirischen Tigern.
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Angelo Kelly gastiert im kommenden
Jahr am 21. Juni 2014 erneut in der
Mittelschule Flöha-Plaue
Nach dem grandiosen Erfolg der „Off Ro-
ad“ Tour im Jahr 2012 geht Angelo Kelly
(The Kelly Family) 2014 wieder gemein-
sam mit seiner Frau und den vier Kindern
auf Tournee. Momentan schreiben sie an
neuen Liedern und wollen in diesem Jahr
auch ein neues Album aufnehmen.

Im Dezember 2012 gastierte Angelo Kel-
ly mit seiner Familie zum ersten Mal in
der Aula unserer Schule und wir erlebten
eine großartige Show. Nach dem Konzert
sagte Angelo damals: „Hope we can co-
me back in 2014!“ Wir sind stolz und
glücklich, dass auch 2014 zwischen all
den großen Metropolen wie Berlin, Mün-
chen oder Köln unsere Schule in Flöha im
Tourplan erscheint. Dem Schulförderver-
ein der Mittelschule Flöha-Plaue ist es
abermals gelungen, dass Angelo Kelly
mit seiner Tour „Live 2014“ in der Aula
der Mittelschule Flöha-Plaue auftritt. Wir
freuen uns auf neue Lieder und Ge-
schichten, auf einen tollen Konzert-

abend. „Welcome back in Flö-h-a, Ange-
lo!“ 
Da die Plätze sehr begrenzt sind, ist es
wichtig, die Karten rechtzeitig zu sichern.
Konzertbeginn ist um 19:00 Uhr und der
Einlass bereits ab 18:00 Uhr.

Der Eintrittspreis beträgt 23,00 € im Vor-
verkauf und 25,00 € an der Abendkasse
(freie Sitzplatzwahl).
Das Catering/Speisen & Getränke über-
nimmt die Schülerfirma „MegaSnack
GmbH“.

Das Konzert wird unterstützt von SWAT-
Event sowie LUJO-Records.
Der Kartenvorverkauf für das Konzert hat
unter www.eventim.de sowie www.tick-
etmaster.de bereits begonnen. 
Wir starteten den Vorverkauf über den Ti-
cketshop auf unserer Schulhomepage
unter www.mittelschule-floeha.de bereits
am 10. Juni 2013.

Eintrittskarten können auch direkt bei
uns in der Schule erworben werden. Un-
sere Öffnungszeiten: 

Dienstags u. donnerstags
von 12:35 Uhr bis 16:00 Uhr im Zi. 2/17.
Über zahlreiche Gäste freuen wir uns
sehr.

Marion Rothe
2. Vorsitzende Schulförderverein 
Mittelschule Flöha-Plaue �

„Welcome back in Flö-h-a, Angelo!“ 

„Wir werden Sie und die ganze Arbeit hier
sehr vermissen!“, das sagen wir, Verena
Hofmann, Jenny Kirpal und Sabrina
Kempe, in unseren letzten Schülerzei-
tungsstunden immer häufiger zu Frau
Rothe. Jenny und Verena sind schon seit
der 5. Klasse dabei, Sabrina kam dann in
der 8. Klasse dazu. Wir waren sofort be-
geistert, als uns Frau Rothe in der ersten

Englischstunde fragte, wer denn Interes-
se hat, bei der Schülerzeitung mitzuar-
beiten. Von Anfang an durften wir Fotos
machen, Texte schreiben, Recherchen
und Interviews führen, wir schneideten
Karten aus und beschrifteten sie, bekleb-
ten Plakate, erarbeiteten die Schuljahres-
journale, die Infoblätter und haben Zuar-
beiten für unsere Webseite geliefert. Des

weiteren haben wir Werbung für unsere
AG und den Neigungskurs gemacht, die
neuen 5er begrüßt, die alten 10er verab-
schiedet, Oskar-Laudationen gehalten,
wir verkauften unsere erarbeiteten Zei-
tungen, führten ehemalige Klassen durch
unsere Schulhäuser, nahmen an mehre-
ren Treffen mit dem Kultusminister Ro-
land Wöller teil und vieles, vieles mehr.
Zur Belohnung fuhren wir mehrere Male
im Jahr ins Kino, ins Dorfmuseum Gah-
lenz, in das Eissportzentrum Chemnitz
und/oder in die Eisdiele nach Niederwie-
sa.

Die ganzen 6 Jahre haben uns immer
Spaß gemacht und aus diesem Grund
werden die kommenden Donnerstage
sehr langweilig. Jedoch werden wir im-
mer da sein, wenn wir gebraucht werden.
Auf diesem Weg möchten wir uns auch
noch mal ganz herzlich bei Frau Rothe für
die tolle Zeit bedanken. „Wir werden Sie
und Ihre Ideen, uns zu beschäftigen, sehr
vermissen. Wir hoffen, Sie finden eben-
bürtige Nachfolger, die uns wenigstens
ansatzweise ersetzen können.“ 

Verena Hofmann, Jenny Kirpal, 
Sabrina Kempe
Schülerzeitungsredaktion �

6 Jahre „harte“ Arbeit
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SCHLOSS
THEATER
AUGUSTUSBURG

Spielplan Schlosstheater
Augustusburg – Juli 2013

Sa 13.07.2013
Biergeschichten 
19 Uhr Heuboden
Eintritt 15€

Sa 20.07.2013
Kleine Eheverbrechen 
19 Uhr Heuboden
Eintritt 15€

Fr 26.07.2013
Karl Valentin Abend 
„Früher war die Zukunft auch besser“
19 Uhr Heuboden
Eintritt 15€

Tel.: 037291 69254
E-mail:
info@schlosstheater-augustusburg.de
www.schlosstheater-augustusburg �

Flöhaer Stadtbus fährt bis
ins Freibad Erdmannsdorf

In den Sommerferien werden die Stadt-
buslinie 1 und 2 bis ins Freibad Erd-
mannsdorf fahren. Dies ist das Ergebnis
der Gespräche mit der Stadtverwaltung
Flöha, der Regiobus Sachsen und dem
Förderverein Freibad Erdmannsdorf e.V.
Oberstes Ziel dieser gemeinsamen Ak-
tion ist, den Kindern einen sicheren Weg
ins Freibad Erdmannsdorf anzubieten,
denn die B180 ist viel befahren und des-
halb für Kinder mit dem Fahrrad oder zu
Fuß sehr gefährlich. 

Gefahren wird montags – freitags ab Mit-
tag im Stundentakt. Den Busfahrplan fin-
den Sie an den jeweiligen Haltestellen
und auf unserer Homepage: www.bad-
erdmannsdorf.de. 

2013 gilt als das Testjahr. Wir alle wün-
schen, dass dieses Angebot gut ange-
nommen wird und unsere Sommerlinie
eine Zukunft darüber hinaus hat.

Tino Zschorn, 
Vorsitzender Förderverein 
Freibad Erdmannsdorf e.V. �

Mittwoch, 24.7.2013, 9.00 Uhr
„Lola und das Gespenst“ –
eine lustige Lesung
Gespenster? – Gibt es nicht! Behaupten
jedenfalls Lolas Großvater und Kapitän
von Schultz. Aber als es dann Schlag
Mitternacht an der Tür klopft und drau-
ßen steht niemand, sind sie ganz plötz-
lich hinterm Sofa verschwunden. Also
muss Lola sich darum kümmern...
Eintritt: 0.50 Euro

Mittwoch, 31.7.2013, 9.00 Uhr
„Spannende Schatzsuche 
durch die Bibliothek“
Findet die Schätze, die sich in der Biblio-
thek versteckt haben und löst die Rätsel.
Eintritt: 0.50 Euro

Mittwoch, 7.8.2013, 10.00 Uhr
Veranstaltung mit dem Sächsischen Kin-
der- und Jugendfilmdienst e.V..
Das Herz der 12-jährigen Ida schlägt für
Freeclimbing, das ihrer Freunde Sebasti-
an und Jonas für Ida. Für sie würden die
Beiden alles tun, sogar eine Bank aus-
rauben. Als Idas Vater schwer krank wird,
versuchen die Freunde alles, um Geld für
einen lebensnotwendige Operation zu
beschaffen. Und plötzlich ist die Idee mit
dem Bankraub gar nicht mehr so abwe-
gig: ausgerechnet die neu errichtete CCT
Bank mit dem sichersten Tresor der Welt
will Ida knacken...
Spieldauer: ca. 89 Minuten
Eintritt: 2.00 Euro

Mittwoch, 14.8.2013, 9.00 Uhr
„Tim und das Geheimnis 
von Knolle Murphy“ – Lesung
Tim und sein Bruder werden dazu ver-
donnert, die Sommerferien in der Biblio-

thek zu verbringen. Natürlich können sie
sich etwas spannenderes vorstellen, als
in einer langweiligen Bibliothek zu ho-
cken. Erst recht, als sie die schlimme Bi-
bliothekarin kennen lernen...
Eintritt: 0.50 Euro

Mittwoch, 21.8.2013, 9.00 Uhr
„Der reiche Schokolinski“ – Lesung
Eintritt: 0.50 Euro
anschließend Auswertung der Sommer
Lese-Punkte Sammelkarten und Preis-
verteilung
Neueröffnung der Zweigbibliothek 
Falkenau
Seit 11.6.13 befindet sich die Zweigbi-
bliothek Falkenau in ihrem neuen Domi-
zil, im „Volkshaus“ Straße der Einheit 26.

Es erwartet Sie dort ein umfangreiches
Angebot an:
– Büchern und Zeitschriften
– CD�s und MC�s
– DVD�s
– Gesellschaftsspielen

Öffnungszeiten: 
Dienstag 10.00 – 17.00 Uhr

Stadtbibliothek Flöha
Claußstr. 3
09557 Flöha
Tel.: 03726 / 2438
Fax: 03726 / 788 239
Mail: bibliothek_floeha@web.de
Bibliothek-online unter www.floeha.de �

Bibliothek aktuell

– Sommerferien in der Stadtbibliothek Flöha –

Für 18,00 EUR bist du mobil im ganzen
Verbund – sechs Wochen lang, vom 13.
Juli bis 25. August 2013.

Genutzt werden können alle Straßenbah-
nen, Busse, Nahverkehrszüge der Eisen-
bahnen und alternativen Bedienformen
wie Anruflinien- und Anrufsammeltaxis
der Verkehrsunternehmen des Verkehrs-
verbundes Mittelsachsen und des Ver-
kehrsverbundes Vogtland.

Weiterhin ist dein SchülerFerienTicket
gültig auf der Regionalbuslinie 400 bis
Dresden, auf der Regionalbuslinie V 4 bis
Zeulenroda, auf der Regionalbuslinie 171

bis Seelingstädt sowie auf den Regional-
buslinien V 21 und V 44 bis Hof (es gel-
ten die Beförderungsbedingungen und
Tarifbestimmungen des VMS bzw. VVV).

VMS –
Verkehrsverbund Mittelsachsen �

Endlich Ferien! Nichts wie weg mit Bus und Bahn.
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Sportnachrichten +++ Sportnachrichten +++ Sportnachrichten

Stundenpaarlauf 
mit neuen Rekorden

Der Stundenpaarlauf mit Musik hatte vor
1990 in Flöha eine große Tradition. Katja
Schwarz hat diese Idee im Vorjahr wieder
aufgegriffen und nun die zweite Auflage
in der „Neuzeit“ gestartet. Dabei wurden
gleich zwei neue Rekorde aufgestellt.

Eine sportliche Bestmarke stellten Uwe
Bleimeier und Lars Wendler auf. Das Duo
vom Team Megware Chemnitz, das zu-
gleich Mitglied beim TSV Flöha ist, legte
in einer Stunde 19.223 Meter zurück. Da-
mit übertrafen Bleimeier/Wendler die Vor-
jahresbestmarke (19.130) des Falkenau-
ers Thomas Schröder sowie seines Lauf-
partners Christian Sidel um nicht einmal
100 Meter. Die Sieger des Jahres 2012
waren hingegen nicht am Start. Beim
Halbstundenpaarlauf waren Felix Zim-
mermann und Gerd Zimmermann mit
dem neuen Rekord von 8.521 Metern
nicht zu schlagen. Mit einer knappen
Sportplatzrunde Rückstand landeten die
Vorjahressieger Niklas Härtig und Robin
Klinner auf dem Silberrang.
Doch nicht nur aus qualitativer Sicht,
sondern auch quantitativ hat die Volks-
sportveranstaltung zugelegt. 

Auf der Halbstundendistanz trugen sich
mit 31 Paaren immerhin drei mehr als im
Vorjahr in die Startliste ein, beim Stun-
denwettkampf waren es statt 18 immer-
hin 20 Zweierteam, die im Auenstadion
Flöha auf Rundenjagd gingen. Vom
Schüler bis zum Rentner waren alle Al-
tersgruppen vertreten. Dies ist umso be-
merkenswerter, da am Wettkampftag
Dauerregen herrschte
und eine Absage
durchaus denkbar
schien. Doch Katja
Schwarz hatte nicht nur
mit viel Elan den Paar-
lauf vorbereitet, son-
dern auch grenzenlo-
sen Optimismus ver-
sprüht. „Wenn wir lau-
fen, regnet es nicht
mehr“, sagte sie zwei
Stunden vor dem Start.
Tatsächlich behielt sie
Recht. Zwar befand
sich auf einigen Stellen
der Laufbahn Wasser,
doch davon zeigten
sich die Teilnehmer völ-
lig unbeeindruckt. Auch
die vielen Helfer pack-

ten engagiert mit an. „Ich hatte einen
Stab von 14 Leuten sowie die Slg-Inge-
nieurtechnik GmbH Chemnitz im Boot,
die mich bei der Vorbereitung unterstütz-
ten“, sagte die Cheforganisatorin. KBE

Handballerinnen 
holen das Doppel

Die Handballerinnen des VfB Flöha ha-
ben nach Beendigung der Punktspiele
noch einmal zugeschlagen. Nach dem
Gewinn des Kreismeistertitels und dem
damit verbundenen Aufstieg in die 2. Be-
zirksklasse holten sich die Damen von
Trainer Christian Thomas nun auch noch
den Kreispokal. Im Finale besiegten die
VfB-Amazonen in der Sporthalle des Flö-
haer Pufendorf-Gymnasiums den HSV
Marienberg III mit 22:14 (12:6).Nach ei-
nem eher mäßigen Start, nach einer Vier-
telstunde lag der VfB nur knapp 5:4 in
Front, legten die Flöhaer Frauen ein paar
Schippen drauf und setzten sich bis zur
Pause deutlich ab. "Diesen Vorsprung
hatten wir auch unserer Torfrau Tanja
Mark zu verdanken, die mit einigen Para-
den glänzte", sagte Thomas. In der 2.
Halbzeit ließ der Kreismeister nun nichts
mehr anbrennen. Nach einer Dreiviertel-
stunde lag der VfB 16:11 vorn und hatte
neun Minuten vor Feierabend beim Stand
von 20:11 den Sack vorzeitig zugemacht.
"Mit konsequentem Abschluss der An-
griffe konnten wir unsere Führung weiter
ausbauen. Positiv herauszuheben ist die
offensive Abwehrarbeit, die Torhüterlei-
stungen, sowie die geschlossene Mann-
schaftsleistung", betonte der Coach, der
sich noch einmal bei den treuen Fans be-

dankte. "Sie haben uns die ganze Saison
über unterstützt und somit einen großen
Teil zum Aufstieg und dem Pokalerfolg
beigetragen. Außerdem möchten sich
das Team bei unseren Sponsoren, den
Küchenprofis aus Chemnitz, bedanken,
die uns auch in der kommenden Saison
wieder unterstützen werden", sagte der
Übungsleiter. Nach einer kurzen Pause
werden sich die Damen auf die kommen-
de Saison vorbereiten, in der sie dann in
der 2. Bezirksklasse kräftig mitmischen
wollen. Ohnehin wird die kommende Se-
rie für den Flöhaer Handballverein span-
nend. Die 1. Männermannschaft, in der
es einige Personaländerungen geben
wird, muss in der Verbandsliga bestehen,
die männliche A-Jugend will sich in der
Sachsenliga, der höchsten Spielklasse
des Landes, beweisen. (kbe)

Fußballer verpassen den Titel

Die Saison in der Fußball-Mittelsachsen-
liga ist Geschichte. Nach zum Teil turbo-
lenten Verlauf, Eis, Schnee und Hoch-
wasser haben zu sehr vielen Spielver-
schiebungen geführt, hat der TSV Flöha
den Titel als Tabellenzweiter knapp ver-
passt. Die Schale holte sich hingegen der
SV Barkas Frankenberg, der in der kom-
menden Saison in der Bezirksliga spielen
wird. Lange lieferte sich der neue Meister
mit dem TSV Flöha ein enges Rennen um
den Titel, doch den Flöhaern ging nach
einer starken ersten Halbserie im Früh-
jahr etwas die Puste aus. Im vorentschei-
denden Match gegen Frankenberg führte
Flöha im Auenstadion bis kurz vor dem
Abpfiff 2:1, kassierte dann aber noch

zwei Tore. „Das ist
mehrfach ärgerlich,
denn in dieser Partie
war meine Mannschaft
eindeutig das bessere
Team“, sagte Flöhas
Trainer Matthias Zän-
ker. Er vermutet zudem,
dass seine Männer mit
dem Druck, Platz eins
holen zu wollen, nicht
richtig umgehen konn-
ten. "Dennoch bewerte
ich unser Abschneiden
positiv, denn mit Platz
zwei erreichten wir die
beste Platzierung, seit
dem ich die Mann-
schaft in der Liga be-
treue", meinte der
Übungsleiter. Er hatte

Die Frauen des VfB Flöha haben es geschafft. Nach der Meisterschaft holten sie sich
auch noch den Pokal. Foto: Verein  
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allerdings zuletzt eine nachlassende Trai-
ningsbereitschaft ausgemacht. Obwohl
die Mannschaft den Aufstieg vor Augen
hatte, herrschte auf dem Trainingsplatz
oft kein großer Andrang. Dennoch wird er
mit seiner Truppe in der Mittelsachsenli-
ga weiter machen. „Ich habe in der Trup-
pe die Vertrauensfrage gestellt, die zu
100% positiv ausfiel. Zudem sehe ich bei
den Flöhas A-Junioren, die jetzt in die
Bezirksliga aufgestiegen sind, eine Men-

ge Potential“, nannte Zänker zwei Grün-
de, warum er in Flöha weiterhin am Ball
bleiben möchte. (kbe)

Hobbyradrennen für Jedermann

Hobbyradsportler aus Flöha und Falke-
nau sollten sich ganz dick den 4. August
2013 im Kalender anstreichen. Dann fin-
det in Dresden das Skoda Velorace statt.

Wer sich bis zum 20. Juli für dieses Je-
dermann-Radrennen anmeldet, spart die
Nachmeldegebühr in Höhe von 10 Euro.
Die Strecke führt auf abgesperrten Stra-
ßen durch das wunderschöne Stadtzen-
trum von Elbflorenz an vielen histori-
schen Bauten vorbei. Neben den offiziel-
len Wettkampfstrecken, einer 63 Kilome-
ter-Distanz (drei Runden) und einer105
Kilometer-Distanz (fünf Runden), können
sich Radsportfans auch für den Schnup-
perkurs (21 Kilometer) melden, den die
Veranstalter des ©KODA VELORACE
Dresden vom Verein Internationale Sach-
sen-Tour des Radrennsports e.V. speziell
für Wettkampf-Neulinge geschaffen ha-
ben. „Nach einem Jahr Pause sind für die
Neuauflage des Dresdner Jedermann-
Klassikers viele Höhepunkte vorbereitet“,
sagt Organisationschef Wolfgang Friede-
mann. 

Anmeldung und Infos unter der Telefon-
nummer 0351/4592681,
www. skoda-velorace.de oder
facebook.com/SkodaVelorace.

Der Veranstalter ist auch unter der Email
velorace@sachsentour.org erreichbar.
(kbe) �

Dem TSV Flöha (hier mit Dominique Rüger, links, im Spiel gegen Hainichen) ist es in der Fußball-
Mittelsachsenliga nicht gelungen, die Meisterschale ins Auenstadion zu holen.

Foto: Knut Berger  
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Seit Beginn des 17. Jahrhunderts ist der
Begriff der Hausmusik geprägt. In den
bürgerlichen Familien traf man sich zum
Musizieren in kleinen Besetzungen und
jeder war eingeladen, nach seinen Mög-
lichkeiten mitzutun. Dabei stand nicht
der künstlerische Anspruch, sondern die
Freude an der Musik im Mittelpunkt. So
soll es auch in der 4. Sommermusik in
diesem Jahr am 09. August 2013, 18.00
Uhr in der Auferstehungskirche in Plaue
sein. 
Es erklingt Hausmusik der Familie Hübler
aus Flöha – die Kinder musizieren zu-
sammen mit ihren Eltern. Dabei werden
Blockflöten erklingen, Querflöte, Violine
und Violoncello werden mit der Orgel ge-
meinsam musizieren und für den richti-
gen Rhythmus sorgt das Schlagzeug. �

4. Sommermusik in der 
Auferstehungskirche 

Flöha-Plaue

Am Sonntag, dem 11. August 2013 ist
der Mittelsächsische Kultursommer zu
Gast in der Georgenkirche Flöha. 17.00
Uhr spielt das Quintett „Harts un Ne-
schome“ Klezmer-Weisen und sorgt mit
Texten aus der jiddischen Literatur für
Heiterkeit und Nachdenklichkeit. Dabei
zielt das Quintett auf Herz und Seele der
Zuhörer. Von dezent bis stürmisch prä-
sentieren sich die Musiker: Mittelpunkt
von Harts un Neschome ist die Klarinet-
tistin Anja Bachmann. Sie lässt ihr Instru-
ment singen und schmeicheln. Umwer-
fend ist auch die Besetzung der anderen
Instrumente vom Akkordeon, über „Fid-
del“ und Kontrabass bis hin zum Schlag-
zeug.
Vor dem Konzert lädt die Ev.-Luth. Geor-
gengemeinde ab 15.30 Uhr zum musika-
lischen Kaffeegarten in den Park an der
Georgenkirche ein. Mit musikalischer
Unterhaltung der Familie Hübler kann
man es sich bei Kaffee und Kuchen gut
gehen lassen. Bei schlechtem Wetter
wird der Kaffeegarten in das Gemeinde-
haus neben der Georgenkirche verlegt. 
Der Erlös aus dem Verkauf von Kaffee
und Kuchen ist für die Sanierung der
Bärmig-Orgel in der Georgenkirche be-
stimmt. Foto: Harts un Neschome
(www.anja-bachmann.de) �

Mittelsächsischer 
Kultursommer zu Gast 
in der Georgenkirche

Die Schüler von heute sind die Fachkräf-
te von morgen – und genau aus diesem
Grund werden auch in diesem Jahr von
September bis November wieder vier
große Ausbildungsmessen im Erzge-
birgskreis organisiert. Über mangelndes
Ausstellerinteresse konnte man sich in
der Vergangenheit auf den eintägigen
Veranstaltungen in Annaberg-Buchholz,
Stollberg, Aue und Marienberg nicht be-
klagen. Jeweils 80 bis 110 erzgebirgi-
sche Unternehmen präsentierten sich
den Besuchern.

Annaberg-Buchholz, 12.6.2013. Den po-
tentiellen Lehrling oder Chef schon ein-
mal kennenlernen, sich über berufliche
Perspektiven in der Region informieren
und so den Fachkräftenachwuchs si-
chern, genau darum geht es auf den
Ausbildungsmessen im Erzgebirge. Ziel
ist es, die Jugendlichen ab Klasse 7 auf
ihrem Weg zum passenden Ausbildungs-
oder dualen Studienplatz zu begleiten.
Dieser verläuft in den meisten Fällen über
Unternehmensbesuche, Schüler-Praktika
oder Ferienarbeit. So erhalten die poten-
tiellen neuen
Mitarbeiter die Möglichkeit, sich ein ge-
naues Bild vom jeweiligen Betrieb und
den Arbeitsinhalten zu machen und das
schafft Vorteile bei der Berufswahlent-
scheidung.

Gemeinsam ist das Stichwort
Vor allem die Eltern sind aufgerufen, die-
ses Angebot gemeinsam mit ihren Kin-
dern wahrzunehmen und sie im Prozess
der Berufswahlfindung zu begleiten und
zu unterstützen. Denn die Vergangenheit
zeigt: Meist besuchen die Jugendlichen
von Mittelschulen und Gymnasien eine
der Messen mit noch unklaren beruf-
lichen Vorstellungen. Durch persönliche
Gespräche können Kontakte zwischen
Unternehmen und Heranwachsenden
geknüpft werden, Berufsbilder vorge-
stellt, Zugangsvoraussetzungen aufge-
zeigt und praktisches Erproben verein-
bart werden.

Das Erzgebirge zeigt, 
was es zu bieten hat
Alle vier Messen zeichnen sich durch ei-
nen vielfältigen Branchenmix aus. Firmen
des verarbeitenden Gewerbes mit seinen
Bereichen Metall, Kunststoff, Holz, Pa-
pier und Textil informieren die interessier-
ten Schüler ebenso über Ausbildungs-
und Studienmöglichkeiten wie die Berei-
che des Sozial- und Gesundheitswe-
sens, der Verwaltung, des Handels und

der Hotellerie. Präsent sind neben Säch-
sischen Universitäten und Berufsakade-
mien auch Handwerksinnungen, ebenso
Fachberater von Behörden, Polizei und
Bundeswehr.

Termine der Ausbildungsmessen 2013,
jeweils 10 bis 15 Uhr
14.09.2013 Annaberg-Buchholz, Silber-
landhalle
28.09.2013 Stollberg, Sporthalle des Carl
von Bach Gymnasiums
12.10.2013 Aue, Sporthalle des BSZ
„Erdmann Kircheis“
16.11. 2013 Marienberg, Sporthalle am
Goldkindstein

Veranstalter der Ausbildungsmessen
sind der Erzgebirgskreis mit seinen Wirt-
schaftsfördergesellschaften, Wirtschafts-
förderung Erzgebirge GmbH und CAP
Oelsnitz GmbH, die Industrie- und Han-
delskammer Chemnitz/ Region Erzgebir-
ge. Als Partner unterstützen die gastge-
benden Städte, die Kreishandwerker-
schaft Erzgebirge, die Agentur für Arbeit
Annaberg-Buchholz und die Arbeitskrei-
se Schule-Wirtschaft die Vorbereitung
und Durchführung. Regionale Sponsoren
tragen zum Gelingen der Ausbildungs-
messen bei.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.wfe-erzgebirge.de/berufsorientie-
rung.  Die Liste der Aussteller werden et-
wa 4 Wochen vor Durchführung der je-
weiligen Veranstaltung veröffentlicht.

Ansprechpartner:
Kerstin Hillig
Geschäftsbereich Berufs- und Studien-
orientierung
Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH
Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz
Telefon: 03733/ 145 119
E-Mail: hillig@wfe-erzgebirge.de �

Ausbildungsmesse Erzgebirge 2013

Es geht wieder los!

Auch die Handtmann Leichtmetallgießerei An-
naberg GmbH präsentierte sich dem jungen
Publikum. Quelle: WFE GmbH
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Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen – Juni / Juli 2013
Katholisches Pfarramt „St. Theresia„ Flöha

Mittwoch, 17.07.
09.00 Uhr Gottesdienst in Flöha

Donnerstag, 18.07.
09.00 Uhr Gottesdienst in Flöha

16. Sonntag im Jahreskreis

Samstag, 20.07.
16.30 Uhr Gottesdienst in Eppendorf
18.00 Uhr Gottesdienst mit Goldener

Hochzeit in Oederan

Sonntag, 21.07.
09.00 Uhr Gottesdienst in Augustusburg
10.30 Uhr Gottesdienst in Flöha

Dienstag, 23.07.
19.00 Uhr Abendgottesdienst in Flöha

Mittwoch, 24.07.
09.00 Uhr Gottesdienst in Oederan

Donnerstag, 25.07.
09.00 Uhr Gottesdienst in Flöha

17. Sonntag im Jahreskreis

Samstag, 27.07.
16.30 Uhr Gottesdienst in Eppendorf
18.00 Uhr Gottesdienst in Augustusburg

Sonntag, 28.07.
09.00 Uhr Gottesdienst in Oederan
10.30 Uhr Gottesdienst in Flöha

Dienstag, 30.07.
19.00 Uhr Abendgottesdienst in Flöha

Mittwoch, 31.07.
09.00 Uhr Gottesdienst in Augustusburg

18. Sonntag im Jahreskreis

Samstag, 03.08.
16.30 Uhr Gottesdienst in Eppendorf
18.00 Uhr Gottesdienst in Oederan

Sonntag, 04.08.
09.00 Uhr Gottesdienst in Augustusburg
10.30 Uhr Gottesdienst in Flöha

Dienstag, 06.08.
19.00 Uhr Abendgottesdienst in Flöha

Mittwoch, 07.08.
09.00 Uhr Gottesdienst in Oederan

Donnerstag, 08.08.
09.00 Uhr Gottesdienst in Flöha

19. Sonntag im Jahreskreis

Samstag, 10.08.‘
16.30 Uhr Gottesdienst in Eppendorf
18.00 Uhr Gottesdienst in Augustusburg

Sonntag, 11.08.
09.00 Uhr Gottesdienst in Oederan
10.30 Uhr Gottesdienst in Flöha

Dienstag, 13.08.
19.00 Uhr Abendgottesdienst in Flöha

Gedenktag Hl. Maximilian Kolbe

Mittwoch, 14.08.
09.00 Uhr Gottesdienst in Augustusburg

Hochfest Mariä Himmelfahrt

Donnerstag, 15.08.
09.00 Uhr Gottesdienst in Oederan
19.00 Uhr Abendgottesdienst in Flöha

20. Sonntag im Jahreskreis

Samstag, 17.08.
16.30 Uhr Gottesdienst in Eppendorf
18.00 Uhr Gottesdienst in Oederan

Sonntag,18.08.
09.00 Uhr Gottesdienst in Augustusburg
10.30 Uhr Gottesdienst in Flöha

Dienstag, 20.08.
19.00 Uhr Abendgottesdienst in Flöha

Mittwoch, 21.08.
09.00 Uhr Gottesdienst in Flöha

In der Woche vom 18. – 23. August findet
im Forsthaus Sayda die Religiöse Kinder-
woche der Schulkinder unter dem Thema
„Wer glaubt, ist nicht allein“ statt. �

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten 
der ev.-luth. Kirchen in unserer Stadt

Sonntag, 21. Juli
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

und Kindergottesdienst in der
Kirche Falkenau, Pfr. Butter

10.00 Uhr Familiengottesdienst zum Ab-
schluss der Kindererlebnis-
woche im Neubaugebiet Sat-
telgut, Kirchenclubteam

Dienstag, 23. Juli 
9.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

im Hochhaus, Pfr. Butter
Sonntag, 28. Juli
8.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

in der Auferstehungskirche
10.00 Uhr Gottesdienst in der Georgen-

kirche, beide Pfr. Keller
9.00 Uhr Lobpreisgottesdienst mit

Abendmahl in der Kirche Fal-
kenau

Sonntag, 4. August
8.30 Uhr Gottesdienst in der Georgen-

kirche
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

in der Auferstehungskirche,
beide Pfr. Butter

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

und Kindergottesdienst in der
Kirche Falkenau, Pfr. Keller

Sonntag, 11. August
8.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

und Kindergottesdienst in der
Kirche Falkenau, Pfr. Keller

10.00 Gottesdienst in der Auferste-
hungskirche, M. Trompelt

Dienstag, 13. August
9.00 Uhr Gottesdienst im Hochhaus,

M. Trompelt �

Nachtrag
zur Friedhofsgebührenordnung der Ev.-Luth. Georgenkirchgemeinde Flöha 

vom 01.01.2006

§ 1
§ 5 III. Pkt.1 der Friedhofsgebührenord-
nung erhält nachstehende Fassung
1. Grundgebühr
1.1. Sargbestattung 460 Euro
1.1.1. Sargbestattung

Kindergrab 335 Euro

§ 2
Dieser Nachtrag tritt nach der Bestäti-
gung des Regionalkirchenamt Chemnitz

mit seiner öffentlichen Bekanntmachung
gemäß § 7 Absatz 2 der Friedhofsgebüh-
renordnung in Kraft.

Flöha, den 22.05.2013

Der Kirchenvorstand
gez. W. Lesch, Vorsitzender
gez. J. Butter, Mitglied
AZ:R 56513 Flöha, Georgen

Chemnitz, den 06.06.2013

BESTÄTIGT

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Chemnitz

gez. Meister
Oberkirchenrat

L.S. �
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nachhaltig. 
für eine starke wirtschaft

neue Homepage www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de

Mittelsachsen gehört zu den wirtschaftlich stärksten Regionen
Sachsens. Ein vielfältiger Branchenmix bestimmt das Wirt-
schaftsleben. Unter www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de finden
Unternehmen aus dem Landkreis und darüber hinaus, wirt-
schaftsnahe Sozialpartner, aber auch Fachkräfte Interessantes
aus der Wirtschaftsregion im Allgemeinen und den zentralen
Themen der Nachhaltigkeit in Mittelsachsen im Besonderen. 
Die Internetseiten sind als Recherchetool angelegt und halten
eine Fülle von Informationen und Funktionen vor. Um ein bes-
seres Kennenlernen und Kontakte knüpfen zwischen den Fir-
men unserer Region zu ermöglichen oder einfach zu zeigen wel-
che Vielfalt an Unternehmen  und Produkten in Mittelsachsen zu
Hause ist, wird derzeit an einer Firmendatenbank gearbeitet. 

Wir freuen uns sehr, wenn recht viele Unternehmen in Mittel-
sachsen dem Beispiel folgen und Ihre Daten unter www.wirt-
schaft-in-mittelsachsen.de/wirtschaft/firmendatenbank.html
einstellen.

Kontakt: Referat Wirtschaftsförderung 
und Bauplanung
Regionalmanagment@landkreis-mittelsachsen.de �

Von Flöha in den Tagebau Welzow-Süd

Mit dem „Ferkeltaxi“ der Deutschen
Reichsbahn per Schiene in den Tagebau 

Kommen Sie mit und fahren Sie am 20 Juli 2013 mit unseren hi-
storischen Triebwagen, auch liebevoll „Ferkeltaxi“ genannt, in
den Tagebau „Welzow Süd“, in der Nähe von Hoyerswerda und
Spremberg gelegen.
Unsere Fahrt beginnt in Chemnitz Hbf und führt uns über Flö-
ha, Oederan, Freiberg und Dresden direkt auf die Gleise von
Vattenfall im Tagebau.
Es erwartet Sie eine Besichtigungstour der besonderen Art.
Zuerst befahren wir die Betriebsgleise der Vattenfall AG im Ta-
gebau mit unseren Triebwagen, anschließend steigen Sie zu ei-
ner 2-stündigen Führung auf Transport-LKW um. Ihnen werden
vor Ort die Fördermöglichkeiten der Braunkohle gezeigt und die
Arbeitsbedingungen im Tagebau näher erläutert.
Vor der Führung besteht die Möglichkeit des Mittagessens in
der Bergarbeiterkantine.

Fahrpreis ab Chemnitz, Flöha, Oederan: 
Erw: 59,00 €, Kind: 39,00 €, Fam.-karte: 156,00 €
Fahrpreis ab Freiberg: 
Erw: 56,00 €, Kind: 36,00 €, Fam.-karte: 147,00 €
Fahrpreis ab Dresden: Erw: 
53,00 €, Kind: 33,00 €, Fam.-karte: 138,00 €

Information und Reservierung unter 
03741/598494 oder 0160 974 72831
Weitere Info’s unter www.museumsferkel.de

Traditionsgemeinschaft Ferkeltaxi e.V. �

Werbung

Werbung
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DEKRA Chemnitz: Sicher in den Urlaub starten

Technik-Check vor dem Urlaubs-Start

Die Sachverständigen von DEKRA
Chemnitz sagen, worauf Autofahrer ach-
ten sollten, damit die Ferien zum Vergnü-
gen werden.

Auto prüfen. 
„Ein gründlicher Check von Auto, Wohn-
wagen und Motorrad sollte zum Pflicht-
programm gehören“, rät Frank Koschela,
Leiter der DEKRA Niederlassung Chem-
nitz. „Hier muss die Technik zeigen, dass
sie den Strapazen einer langen Reise ge-
wachsen ist. Räder und Reifen, Bremsen
und Beleuchtung sind zu prüfen genauso
wie Motoröl, Bremsflüssigkeit und Was-
ser.“

Hauptuntersuchung vorverlegen. 
Wenn bei einem längeren Auslandsauf-
enthalt die Prüfplakette am Fahrzeug ab-
läuft, haben Autofahrer im Urlaubsland in
der Regel damit keine Probleme. Anders
ist es bei der Rückreise nach Deutsch-
land. Hier gilt die Verpflichtung, die
Hauptuntersuchung unverzüglich nach
der Rückkehr nachzuholen, so die Sach-
verständigen von DEKRA Chemnitz. An-
sonsten riskiert der Fahrzeughalter ein
Verwarnungs- oder Bußgeld – auch
dann, wenn der Prüftermin erst während
der Urlaubsfahrt fällig wurde. Dieses Är-
gernis können Autofahrer auf einfache
Weise vermeiden, wenn sie die dem-
nächst fällige Hauptuntersuchung etwas
nach vorn verlegen und sich ihre Plaket-
te bereits vor dem Urlaubsantritt holen. 

Im Sommer drohen 
mehr Reifenplatzer. 
In den Sommermonaten steigt die Gefahr
von Reifenplatzern, die immer wieder zu
schweren Verkehrsunfällen führen, so ei-
ne Warnung der Sachverständigen von
DEKRA Chemnitz. Zu den häufigsten Ur-
sachen eines Reifenausfalls zählt das
Fahren mit zu geringem Reifendruck. Als

Folge davon verrichtet ein Pneu eine grö-
ßere Walkarbeit und erhitzt sich dadurch
immer stärker, bis sich schließlich die
Lauffläche vom Reifenunterbau löst. Risi-
kofaktoren wie lange Fahrten, hohe Ge-
schwindigkeiten, schwere Ladung und
hohe Außentemperaturen begünstigen
den Ausfall eines Reifens noch. 
Nach dem Rat von Frank Koschela, Ex-
perte bei DEKRA in Chemnitz, gehört vor
jeder längeren Autoreise daher ein Check
der Reifen zum Pflichtprogramm. Wich-
tig: Reifenfülldruck bei kalten Reifen
überprüfen, falls nötig nach der Betriebs-
anleitung anpassen und alle zwei bis drei
Tankstopps erneut kontrollieren. 
Eine große Gefahr geht auch von überal-
terten Reifen aus, die häufig an Fahrzeu-
gen mit geringer Fahrleistung zu finden
sind wie etwa an Cabrios, Wohnmobilen
oder Anhängern. Laut Empfehlung der
DEKRA sollten Reifen mit einem Alter von
mehr als sechs Jahren ausgetauscht
werden. Ratsam ist weiterhin ein Check
der Reifen auf äußere Schäden. Einge-
fahrene Fremdkörper oder Reifenschä-
den, etwa durch das Auffahren auf
scharfkantige Bordsteine, können einen
Reifenausfall begünstigen. 

Schweres nach unten. 
Mountain-Bike, Surfbrett und Segelboot
– zum Urlaubsglück gehört allerhand Zu-
behör. Sicher befestigt landet es unter-
wegs nicht auf der Straße. Ist das Ge-
päck im Innenraum gut verstaut, damit es
im Ernstfall nicht zum tödlichen Ge-
schoss wird? Schwere Teile gehören
nach unten und möglichst nicht aufs
Dach, Ladung in Vans und Kombis mit
soliden Trennnetzen sichern oder mit
Spanngurten festzurren. Aufs zulässige
Gesamtgewicht und genügend Sicht
nach hinten achten. Beim Beladen außer-
dem darauf achten, dass man nötigen-
falls schnellen Zugriff auf den Verbands-

kasten, das Warndreieck und die Warn-
weste hat. 

Vorsicht, Schleudergefahr. 
Voll beladen zeigen Autos ein anderes
Fahrverhalten als unbeladen. Der Fahrer
muss auf erhöhte Schleudergefahr, län-
gere Bremswege, größere Seitenneigung
in Kurven und höhere Seitenwindemp-
findlichkeit gefasst sein. Daher am be-
sten vorher eine Proberunde drehen.

Reisespitzen meiden. 
Ein gutes Timing der Reise kann viel
Stress ersparen. Möglichst nicht starten,
wenn alle fahren, sondern zeitlich etwas
versetzt. Vorab die Verkehrslage im Auge
behalten und trotz Navi aktuelles Karten-
material einpacken. Achtung: unbedingt
ausgeruht und nicht direkt nach der Ar-
beit losfahren, sonst drohen Unfälle
durch Übermüdung oder Sekunden-
schlaf.

Mach mal Pause. 
Spätestens alle zwei Stunden eine Pause
einlegen, lautet eine goldene Regel. Et-
was Bewegung an frischer Luft, ein paar
Lockerungsübungen, leichtes Essen und
gesunde Säfte machen fit für die nächste
Etappe. Anregung: Reisen Sie nach dem
Motto: „Der Weg ist das Ziel“. Dann erle-
ben Sie die Fahrt als weniger anstren-
gend.

Futter fürs Mäusekino. 
Gut unterhalten vergeht die Zeit wie im
Flug. Vor allem die mitreisenden Kinder
brauchen genügend Ablenkung. Spiel-
zeug, Spiele und natürlich aufgeladene
Gameboys, Handys und MP3-Player ge-
hören zum beliebten Zeitvertreib. Damit
die Fahrt für die Kleinen nicht zu anstren-
gend wird, dürfen auch passende Kin-
dersitze und ein Sonnenschutz an den
Fenstern nicht fehlen. �
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Werbung

Bitte nicht vergessen – Blut spenden 
gerade auch in der Krisen- und Ferienzeit!

Die Hochwasserkatastrophe hielt ganz
Sachsen in Atem und deren Auswirkun-
gen betreffen auch den DRK-Blutspen-
dedienst.
Die Mithilfe der Blutspender wird drin-
gend benötigt, um auch in Krisensituatio-
nen eine stabile Versorgung der Kliniken
mit den lebenswichtigen Blutkonserven
zu ermöglichen. Zugleich befinden wir
uns in der kritischen Zeit der Sommerfe-
rien und der damit einhergehenden Rei-
se-Hochsaison.
Als besonderen Dank für ihre uneigen-
nützige Spende rüstet der DRK-Blut-
spendedienst in diesem Sommer seine
Blutspender mit einer praktischen und
vielseitig einsetzbaren Outdoor-Decke
aus. Für diese entschieden sich bei einer
erstmalig durchgeführten Abstimmung
48% aller Teilnehmer zwischen drei zur
Wahl stehenden Geschenken. Dieses Ak-

tions-Geschenk gibt es für alle Spender
in Sachsen noch bis Ende September
2013 auf jeder Blutspendeaktion. 
Helfen Sie mit Leben zu retten und kom-
men Sie zum nächsten Blutspendetermin
in Ihrer Nähe! Wir wünschen Ihnen einen
schönen Sommer!

Ihr DRK-Blutspendedienst

Die nächste Gelegenheit zur Blutspende
besteht:
am Mittwoch, dem 07.08.2013 
von 14.00 bis 19.00 Uhr 
in der Feuerwehr Flöha, Turnerstraße 13
Eine weitere Möglichkeit besteht 
am Dienstag, den 20.08.2013, 
zwischen 15.30 und 18.30 Uhr
im Volkshaus Falkenau, 
Straße der Einheit 26 �

Kein Amtsblatt erhalten?

Kostenlose Exemplare gibt es immer
in der Stadtverwaltung Flöha, Öffent-
lichkeitsarbeit und im Bürgerbüro im
Ortsteil Falkenau.
Das aktuelle Amtsblatt finden Sie
auch im Internet unter www.floeha.de
im Bereich Rathaus online. Wir bitten
Sie, bei Zustellungsproblemen das
Verteilerunternehmen, die WVD Me-
diengruppe, unter der Telefonnummer
0371-5289245 zu informieren. Selbst-
verständlich nehmen wir auch in der
Stadtverwaltung Flöha ihre Hinweise
unter der Telefonnummer 791 110
entgegen. �

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist außerhalb der Praxissprechzeiten über die
bundesweite Rufnummer 116 117 erreichbar. 
Für Notfallpatienten wie: akut Erkrankte, Unfallpatienten und Personen in lebens-
bedrohlichen Situationen: Telefon 112

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst für den Landkreis Mittelsachsen
Informationen zur diensthabenden Augenarztpraxis erhalten Sie unter der Telefon-
nummer: 03727 19292

Dienstzeiten jeweils: 
Montag, Dienstag u. Donnerstag 19:00 Uhr – 07:00 Uhr
Mittwoch 14:00 Uhr – 07:00 Uhr
Freitag durchgängig bis Montag 14:00 Uhr – 07:00 Uhr

Für den augenärztlichen Bereitschaftsdienst gilt: Gesetzl. Feiertage, Brückentage
vom Vorabend 19:00 Uhr bis zum darauf folgenden Werktag 07:00 Uhr

Weitere Informationen oder Änderung finden Sie unter der Internetadresse:
www.kvs-sachsen.de

�
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